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„die nächste öffentliche Sitzung des Kreistages  
des Landkreises Lüneburg findet statt am 

Montag, dem 05.03.2012, um 14:00 Uhr 
in Ritterakademie, Am Graalwall, 21335 Lüneburg

Tagesordnung:
(öffentlich)
1. Einwohnerfragestunde gemäß § 6 Ziffer 1 Geschäftsordnung
2. Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 20.12.2011
5. Konstituierung des Kreistages; Besetzung des Ausschusses für Erneuerbare Energien, Raumordnung und Klimafol-

genanpassung sowie des Ausschusses für Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV
6. Bekanntgabe der Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 5.000.000 € aus der Kreditermächtigung 2010
7. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 (im Stand der 5. Aktualisierung vom 21.02.2012)
8. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
9. Erklärung zum Entschuldungsvertrag (im Stand der 1. Aktualisierung vom 13.02.2012)
10. Wirtschaftsplan für den Betrieb Straßenbau und -unterhaltung 2012
11. GfA - gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts;
 Zustimmung zur Satzung über die Gültigkeit der Abfall- und Abfallgebührensatzungen des Landkreises und der  

Hansestadt Lüneburg
12. Öffentliches Auftragswesen;
 Festsetzung von Wertgrenzen unterhalb der geltenden EU-Schwellenwerte für Bauaufträge (VOB/A) und für Liefer- 

und Dienstleistungsaufträge (VOL/A) für beschränkte Ausschreibungen und freihändige Vergaben
13. Abberufung von einem Prüfer im Rechnungsprüfungsamt
14. Unterzeichnung der Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ und Beitritt zum Bündnis „Kommunen für biolo-

gische Vielfalt“
15. Antrag der Gruppe SPD und Grüne vom 07.11.2011 (Eingang: 07.11.2011);
 Bildung eines gemeinsamen Grundsatzausschusses Energie mit der Hansestadt Lüneburg (im Stand der 1. Aktuali-

sierung vom 22.02.2012)
16. Antrag der CDU/RRP-Kreistagsfraktion vom 19.12.2011 (Eingang: 19.12.2011);
 Unterstützung LVA-Ausbau
17. Antrag der Gruppe SPD/Grüne vom 27.01.2012 (Eingang: 30.01.2012);
 Machbarkeitsstudie zur wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung im Ostteil des Landkreises Lüneburg
18. Antrag der Gruppe SPD/Grüne vom 27.01.2012 (Eingang: 30.01.2012);
 Bürgerbefragung zur Elbquerung gemäß § 35 NKomVG
19. Antrag der Gruppe SPD/Grüne vom 27.01.2012 (Eingang: 30.01.2012);
 Optimierung der Fährverbindungen über die Elbe
20. Antrag der Gruppe SPD/Grüne vom 02.02.2012 (Eingang: 02.02.2012);
 Bildungs- und Teilhabepaket, Bildungsbüro/Schulsozialarbeit
21. Antrag der Gruppe SPD/Grüne vom 16.02.2012 (Eingang: 17.02.2012);
 Bildungsbüro und Leitstelle Integration zusammenlegen
22. Antrag der CDU/RRP-Kreistagsfraktion vom 20.02.2012 (Eingang: 20.02.2012);
 Schulentwicklungskonzept für den Landkreis Lüneburg
23. Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten
24. Schriftliche Anfragen gem. § 17 Abs. (2) Geschäftsordnung
25. Mündliche Anfragen aus aktuellem Anlass gemäß § 17 Abs. (3) Geschäftsordnung
26. Schließung der Sitzung
Ergänzungen der Tagesordnung sind möglich.

Landkreis Lüneburg 
Der Landrat 
Nahrstedt“

Bekanntmachung der Satzung über die Veränderungssperre Nr. 1 - 2012 der Hansestadt Lüneburg 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 147 „Friedenstraße / Vor dem Roten Tore“
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Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Veränderungssperre Nr. 1 – 2012  
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 147  

„Friedenstraße / Vor dem Roten Tore“
Aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16 Abs. 1 des Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 10 der Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner 
Sitzung am 23.02.2012 die folgende
Veränderungssperre als Satzung beschlossen:

§ 1  
Räumlicher Geltungsbereich

1. Die Veränderungssperre erstreckt sich auf das Gebiet, für das der Verwaltungsausschuss der Hansestadt Lüneburg 
in seiner Sitzung am 23.02.2012 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplan 
Nr. 147 „Friedenstraße / Vor dem Roten Tore“ beschlossen hat.

2. Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches der Veränderungssperre sind auf dem anliegenden Lageplan, der 
Bestandteil dieser Satzung ist, mit einer unterbrochenen schwarzen Linie gekennzeichnet (Gemarkung Lüneburg, 
der Flur 26, Flurstücke 33/2, 33/3, 33/4, 33/10, 74/12, 74/14, 74/15, 79/37, 79/38, 124/4).

§ 2  
Rechtswirkung der Veränderungssperre

1. Im räumlichen Geltungsbereich dieser Veränderungssperre dürfen Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durch-
geführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden,

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verän-
derung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigenpflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 3  
Ausnahmen

Ausnahmen von der Veränderungssperre können zugelassen werden, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen.
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§ 4  
Inkrafttreten

Die Veränderungssperre tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Lüneburg, den 24.02.2012 
Der Oberbürgermeister

Vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht.
Über den Inhalt der Veränderungssperre wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Gleichzeitig wird
1. gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB,
2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3. gemäß § 10 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
auf Folgendes hingewiesen:
1. Sind aufgrund dieser Veränderungssperre die in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-

treten, kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

2. Unbeachtlich werden:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-

nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und
4. nach § 10 Abs. 2 NKomVG beachtliche Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften, die dort enthalten 

oder aufgrund dessen erlassen worden sind,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.
Beachtlich bleibt nach NKomVG, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Lüneburg, 24.02.2012  
Mädge

der Oberbürgermeister der Hansestadt Lüneburg gibt bekannt:
Die vom Rat der Hansestadt Lüneburg am 07.07.2011 beschlossene 52. Änderung des Flächennutzungsplanes für den 
Teilbereich „Pilgerpfad-Süd“ ist von der Regierungsvertretung Lüneburg mit Erlass vom 19.12.2011 – RV LG.24-502. 
4-21101-6-LG/11-Lün-52 genehmigt worden.
Der Geltungsbereich der 52. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Teilbereich „Pilgerpfad-Süd“ ist nachstehend 
zeichnerisch beschrieben.
Die 52. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Teilbereich „Pilgerpfad-Süd“ nebst Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung kann im Bereich Stadtplanung der Hansestadt Lüneburg, Neue Sülze 35 während der Dienst-
zeiten eingesehen werden. Über den Inhalt des Plans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Gleichzeitig wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB auf Folgendes hingewiesen:
Unbeachtlich werden:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes,

3. eine nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor- 
schriften und

4. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Änderung des Flächennutzungsplanes oder der  
Satzung schriftlich gegenüber der Hansestadt Lüneburg unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 52. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Teilbereich „Pilgerpfad-Süd“ 
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wirksam.

Lüneburg, 16.02.2012 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
Gundermann
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der Oberbürgermeister der Hansestadt Lüneburg gibt bekannt:
Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 27.10.2011 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) den 
Bebauungsplan Nr. 127 „Pilgerpfad-Süd“ als Satzung beschlossen. Die Begründung einschließlich des Umweltberichtes 
wurde beschlossen.
Gleichzeitig wird der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 105/I „Langenstückenfeld-West“ vom 19.02.2002 
aufgehoben. Damit wird das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes eingestellt. Der Geltungsbereich dieses 
Bebauungsplanes liegt vollständig im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 127 „Pilgerpfad-Süd“. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nachstehend zeichnerisch beschrieben.
Der Bebauungsplan Nr. 127 „Pilgerpfad-Süd“ nebst Begründung und der zusammenfassenden Erklärung kann im 
Bereich Stadtplanung der Hansestadt Lüneburg, Neue Sülze 35 während der Dienstzeiten eingesehen werden. Über den 
Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB und
2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB 

auf Folgendes hingewiesen:
1) Eine Entschädigung wegen dieses Bebauungsplanes kann der Entschädigungsberechtigte gemäß § 44 Abs. 3 Satz 

1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche kann der Berechtigte dadurch herbeiführen, dass 
er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsan-
spruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,
3. eine nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor- 

schriften und
4. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Hansestadt Lüneburg 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 127 „Pilgerpfad-Süd“ in Kraft.

Lüneburg, 16.02.2012 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
Gundermann
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Haushaltssatzung 2012 der Samtgemeinde Amelinghausen Landkreis Lüneburg
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Ame-
linghausen in seiner öffentlichen Sitzung am 17. Januar 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 
beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird
1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 6.191.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 6.191.500,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €
2. im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.834.900,00 €
2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.549.800,00 €
2.3 auf Einzahlungen für Investitionen 1.002.500,00 €
2.4 auf Auszahlungen für Investitionen 3.365.500,00 €
2.5 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.077.900,00 €
2.6 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 256.700,00 €
 festgesetzt.
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Tourismus, Marketing und Wirtschaftsförderung“ der Samtgemeinde Ameling-
hausen für das Wirtschaftsjahr 2012 wird
im Erfolgsplan im Vermögensplan
in den Erträgen auf 140.100,00 € in der Einnahme auf 0,00 €
in den Aufwendungen auf 140.100,00 € in der Ausgabe auf 0,00 €
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird auf 2.077.900,00 € festgesetzt.
Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Tourismus, Marketing und Wirtschaftsförderung“ der Samtgemeinde Ameling-
hausen werden keine Kredite veranschlagt.

§ 3
Für das Haushaltsjahr 2012 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.
Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Tourismus, Marketing und Wirtschaftsförderung“ der Samtgemeinde Ameling-
hausen werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 972.500,00 €
festgesetzt. 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die 
Sonderkasse des Eigenbetriebes „Tourismus, Marketing und Wirtschaftsförderung“ der Samtgemeinde Amelinghausen 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000,00 € festgesetzt.

§ 5
Die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2012 auf 43 v. H. der für die Mitgliedsgemeinden geltenden Steu-
erkraftmesszahlen festgesetzt.

Amelinghausen, den 17. Januar 2012 
Samtgemeinde Amelinghausen 
- Helmut Völker - 
(Samtgemeindebürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 120 
Abs. 2, § 122 Abs. 2 sowie § 111 Abs. 3 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 15 
des Nds. Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Lüneburg am 
15. Februar 2012 unter dem Aktenzeichen 34.40 – 15.12.10 / 10 erteilt worden. Der Haushaltsplan kann ab sofort von 
jedermann eingesehen werden bei der
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Samtgemeinde Amelinghausen Rathaus, Zimmer 8 
Lüneburger Straße 50, 21385 Amelinghausen 
Amelinghausen, den 23. Februar 2011 
- gez. Zimmer -

6. Änderung der Satzung  
über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung  

für Ratsfrauen und Ratsherren, nicht dem Samtgemeinderat  
angehörenden Ausschussmitglieder und andere ehrenamtlich  

tätige Personen in der Samtgemeinde Bardowick (Entschädigungssatzung)
Gemäß §§ 10, 11, 44, 54, 55, 58, 71 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit gel-
tenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Bardowick in seiner Sitzung am 07.02.2012 folgende Satzung zur 6. 
Änderung der Entschädigungssatzung beschlossen:

Artikel I
§ 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
(2) Neben dem Betrag nach Absatz 1 werden monatlich folgende zusätzliche Aufwandsentschädigungen gezahlt:

a) an die 1. stellv. Samtgemeindebürgermeisterin bzw. den 1. stellv. Samtgemeindebürgermeister 62,00 €
b) an die 2. stellv. Samtgemeindebürgermeisterin bzw. den 2. stellv. Samtgemeindebürgermeister, sowie die 3. 

stellv. Samtgemeindebürgermeisterin bzw. den 3. stellv. Samtgemeindebürgermeister 32,00 €
c) an die Fraktions- und Gruppenvorsitzenden 22,00 €
 hinzu kommen für jedes Fraktions-/Gruppenmitglied 5,00 €
Bei der Wahrnehmung mehrerer Funktionen wird nur der jeweilige Höchstsatz gezahlt.

Artikel II
§ 7 wird wie folgt neu gefasst:

§ 7 
Entschädigung der Mitglieder der Feuerwehr

(1) Die folgenden ehrenamtlich Tätigen erhalten als pauschale monatliche Aufwandsentschädigung:
1.) der/die Gemeindebrandmeister/in 220,00 €
2.) der/die stellv. Gemeindebrandmeisters/in 110,00 €
3.) die Ortsbrandmeister/innen in Ortswehren
 mit Grundausstattung 70,00 €
 mit Stützpunktfunktion / Schwerpunktfunktion 00,00 €
4.) die stellvertretenden Ortsbrandmeister/innen in Ortswehren
 mit Grundausstattung 45,00 €
 mit Stützpunktfunktion / Schwerpunktfunktion 65,00 €
5.) der/die Gemeindesicherheitsbeauftragte 20,00 €
6.) der/die Gemeindeschriftwart/in 10,00 €
7.) der/die Gemeindepressewart/in 50,00 €
8.) der/die Gemeindekleiderkammerwart/in 30,00 €
9.) der/die Gemeindeatemschutzbeauftragte 30,00 €
10.) die Atemschutzgerätewarte/die Atemschutzgerätewartinnen
 je 4 Geräte 12,00 €
11.) der/die Gemeindegerätewart/in 30,00 €
12.) die Gerätewarte/die Gerätewartinnen als Grundbetrag 11,00 €
 sowie als Steigerung pro Feuerwehrfahrzeug:

 MTW, ELW 5,00 €
 TSF 6,00 €
 StLF, LF 8, TLF 8, LF 10/6 8,00 €
 HLF, LF 16 / TLF 16 10,00 €

13.) der/die Gemeindejugendwart/in 50,00 €
14.) die Ortsjugendwarte/die Ortsjugendwartinnen 45,00 €
15.) der/die Gemeindekinderfeuerwehrwart/in 15,00 €
16.) die Kinderfeuerwehrwarte/die Kinderfeuerwehrwartinnen 10,00 €

(2) Für die Aufwandsentschädigungen nach Abs. 1 trägt die Samtgemeinde die Lohn- und Kirchensteuer.
(3) Die Vorschriften des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) bleiben unberührt. Die Leistungen 

nach § 12 Abs. 5 NBrandSchG werden auf 18,00 € pro Stunde und acht Stunden pro Tag begrenzt; die Leistungen 
nach § 12 Abs. 6 NBrandSchG werden auf 8,00 € pro Stunde und acht Stunden pro Tag begrenzt.

(4) Für Dienstfahrten außerhalb des Samtgemeindegebietes bzw. in den Fällen Nr. 1 und 2 außerhalb des Kreisgebietes 
wird die Reisekostenvergütung des Bundesreisekostengesetzes (Reisekostenstufe B) gewährt, wenn die Dienstreisen 
durch den Samtgemeindebürgermeister genehmigt wurden.

Artikel III
§ 8 wird wie folgt eingefügt. Die bisherigen §§ 8 – 11 verschieben sich entsprechend.
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§ 8 
Entschädigung der anderen ehrenamtlich Tätigen

(1) Die folgenden ehrenamtlich Tätigen erhalten als pauschale monatliche Aufwandsentschädigung:
1.) der/die ehrenamtliche Standesbeamte 75,00 €
2.) der/die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte 180,00 €
3.) die ehrenamtlichen Medienbeauftragten
 für die Grundschulen Vögelsen, Radbruch und Handorf 160,00 €
4.) die stellv. ehrenamtlichen Medienbeauftragten 
 für die Grundschulen Vögelsen, Radbruch und Handorf 65,00 €
5.) der/die ehrenamtliche Archivar/in 160,00 €
6.) die ehrenamtlich tätigen Betreuer/innen in der Jugendarbeit 25,00 €
7.) der/die ehrenamtliche Umweltbeauftragte 50,00 €

(2) Die folgenden ehrenamtlich Tätigen erhalten als pauschale jährliche Aufwandsentschädigung:
1.) Der/die ehrenamtlich Tätige im Bereich der Kriegsgräberpflege 130,00 €

(3) Der Schiedsmann und die übrigen ehrenamtlich Tätigen erhalten für ihre Tätigkeit
a.) die nachgewiesenen notwendigen Ausgaben (ohne Fahrtkosten), höchstens jedoch 11,00 € pro Tag,
b.) als Verdienstausfallentschädigung bis zu 10,00 € pro Stunde, höchstens jedoch 60,00 € pro Tag,
c.) für Fahrtkosten innerhalb des Samtgemeindegebietes zusätzlich Reisekosten nach § 9 Abs. 2.

(4) Für die Aufwandsentschädigungen nach Abs. 1, Abs. 2, sowie Abs. 3 b trägt die Samtgemeinde die Lohn- und  
Kirchensteuer.

Artikel IV
Diese Satzung tritt am 01.03.2012 in Kraft.

Bardowick, den 07.02.2012 
Luhmann 
Samtgemeindebürgermeister

Hauptsatzung der Gemeinde Boitze
Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Gemeinde Boitze in seiner Sitzung am 26.01.2012 folgende Hauptsatzung 
beschlossen:

§1  
Bezeichnung, Name

(1) Die Gemeinde führt die Bezeichnung und den Namen Gemeinde Boitze.
(2) Sie ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Dahlenburg.
(3) Es bestehen die Gemeindeteile
 Ahndorf,
 Boitze,
 Fladen,
 Gut-Horn,
 Neetzendorf,
 Seedorf,
 Vindorf.

§ 2 
Wappen, dienstsiegel

(1) Das Wappen zeigt in einem von zwei von rechts unten nach links oben laufenden parallelen blauen Wellenbändern 
dreigeteilten gelben Wappenschild oben rechts ein rechtsblickender schwarzer Pferdekopf, zwischen den beiden 
Wellenbändern mit der Spitze schräg nach links oben vier grüne Buchenblätter, unten links mit der Spitze senkrecht 
nach oben drei grüne Buchenblätter.

(2) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Bezeichnung: Gemeine Boitze, Landkreis Lüneburg.

§ 3 
Aufgaben

Die Gemeinde erfüllt die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises. Davon ausgenommen ist derzeit der Bereich der Wirt-
schaftsförderung, der bis einschließlich des 31.12.2013 auf die Samtgemeinde Dahlenburg übertragen wurde.

§ 4 
Ratszuständigkeit

(1) Der Beschlußfassung des Rates bedürfen
a) die Festlegung privater Entgelte i.S.d. § 58 Abs. 1, Nr. 8 NkomVG, deren jährliches Aufkommen den Betrag von 

500,- Euro voraussichtlich übersteigt,
b) Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1, Nr. 4 NKomVG, deren Vermögenswert in Höhe von 500,- Euro übersteigt,
c) Rechtsgeschäfte i.S.d. § 58 Abs. 1, Nr. 16 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,- Euro übersteigt, 

soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
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d) Verträge i.S.d. § 58 Abs. 1, Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 200,- Euro übersteigt, soweit 
diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden.

§ 5  
Anregungen und Beschwerden

(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 
gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragsteller können bis zu zwei Personen benannt werden.

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange nicht den Anforderungen nicht entsprochen worden ist.
(3) Anregungen und Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde zum Gegenstand haben, sich nach Kennt-

nisnahme durch den Verwaltungsausschuss von dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin ohne Beratung den 
Antragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anre-
gungen und Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten u.s.w.).

(4) Anregungen und Beschwerden, die ein gesetzwidriges Zeil verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 
nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen.

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht abge-
schlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerent-
scheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält.

(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die Ange-
legenheit nicht der Rat gem. § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist.

§ 6 
Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen, Verordnungen und Bebauungspläne der Gemeinde werden im Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg 
verkündet bzw. bekannt gemacht. Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Satzung oder Bekanntma-
chung, so kann diese Bekanntmachung dieser Teile dadurch ersetzt werden, daß sie im Rathaus der Samtgemeinde 
Dahlenburg während der Dienststunden zur Einsicht ausgelegt werden. Bei Veröffentlichung wird auf die Ersatzbe-
kanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und Dauer hingewiesen.

(2) Andere öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen durch Asushang im Bekanntmachungskasten der Gemeinde, der 
sich in der Seedorfer Straße, Höhe der Haus-Nummer 6, befindet. Nachrichtlich können die Bekanntmachungen 
auch in den Bekanntmachungskästen in den OT Seedorf, Vindorf, Ahndorf und Neetzendorf ausgehängt werden. Die 
Dauer der Bekanntmachungen beträgt eine Woche, soweit nicht gesetzlich eine andere Frist vorgeschrieben ist.

§ 7 
Einwohnerversammlung

(1) Bei Bedarf unterrichtet der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin die Einwohnerinnen und Einwohner durch Ein-
wohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes. Zeit, Ort und Gegenstand von 
Einwohnerversammlungen sind gemäß § 5 Abs. 2 mindestens eine Woche vor der Veranstaltung öffentlich bekannt 
zu machen.

§ 8 
Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am 01. März 2012 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die bisherige Hauptsatzung vom 17.12.1974 und die bisher erfolgten Änderungen außer Kraft.

Boitze, am 26. Januar 2012 
Udo Staacke, 
Bürgermeister.

Entschädigungssatzung der Gemeinde Boitze
Auf Grund der §§ 10, 44, 55, 58 Abs. 1 Nr. 5 und § 71 Abs. 7 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.10.2010 hat der Rat der Gemeinde Boitze in einer Sitzung am 26. Januar 2012 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 
Allgemeine Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder

Die Ratsmitglieder erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen eine monatliche Pauschalentschädigung in Höhe von 
20,00 Euro.

§ 2 
Aufwandsentschädigung für die/den Protokollführerin/Protokollführer

Die/der Protokollführerin/ Protokollführer erhält für ihre/ seine Aufwendungen eine Pauschalentschädigung pro Protokoll 
in Höhe von 25,00 Euro.
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§ 3 
Besondere Aufwandsentschädigung für Funktionsträger

1. Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister, die stellvertretende Bürgermeisterin/ der stellvertretende Bürgermeister und 
die Beigeordneten erhalten für die Wahrnehmung ihrer besonderen Funktionen eine Aufwandsentschädigung

2. Die Aufwandsentschädigung beträgt monatlich für die/den
a) Bürgermeisterin/Bürgermeister, die/ der gleichzeitig auch die Verwaltungsfunktion wahrnimmt. 240,00 Euro
b) allgemeine Vertreterin/ allgemeinen Vertreter, auch wenn sie/ er gleichzeitig stellv. 
 Bürgermeisterin/Bürgermeister ist. 20,00 Euro
c) zweite Beigeordnete/ zweiten Beigeordneten 15,00 Euro

3. Im Falle der Verhinderung der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters wird die ihr/ ihm zustehende Entschädigung bis 
zum Ablauf des auf den Beginn der Verhinderung folgenden Monats gezahlt. Nach Ablauf dieser Frist erhält die all-
gemeine Vertreterin/ der allgemeine Vertreter die Entschädigung bis zum Ablauf des Monats, in dem die Vertretung 
endet. Die sonst der Vertreterin/ dem Vertreter zustehende Aufwandsentschädigung entfällt während dieses Zeit-
raumes. Mit Beginn des nächsten Monats nach Fortfall der Verhinderung wie die Aufwandsentschädigung wieder an 
die Bürgermeisterin/ den Bürgermeister gezahlt.

4. Diese besonderen Aufwandsentschädigungen werden zusätzlich zu den in § 1 genannten Pauschalentschädigungen 
gezahlt.

§ 4 
Sitzungsgeld

Ein Sitzungsgeld wird nicht gezahlt. Dieses ist mit der Pauschale gemäß § 1 abgegolten.

§ 5 
Fahrkostenentschädigung

1. Mit der Pauschalenentschädigung nach § 1 sind die Fahrkosten abgegolten, dies gilt nicht für den Bürgermeister.
2. Als monatliche Fahrkostenentschädigung für alle Fahrten innerhalb des Landkreises Lüneburg erhält die Bürger- 

meisterin/ der Bürgermeister 50,00 Euro. Im Falle seiner Verhinderung gilt § 3 Abs. 3 entsprechend.

§ 6 
Verdienstausfall

1. Neben den Leistungen nach §§ 1 - 4 ist der nachgewiesene Verdienstausfall zu erstatten.
2. Die Erstattung wird auf den Höchstsatz von 10,00 Euro pro Stunde begrenzt.
3. Ein Anspruch auf Verdienstausfall entfällt, soweit von anderer Seite eine Entschädigung verlangt werden kann.

§ 7 
Entschädigung für dienstreisen außerhalb des Landkreises Lüneburg

1. Für Dienstreisen außerhalb des Landkreises Lüneburg erhalten alle Ratsmitglieder Reisekosten nach dem Bundes-
reisekostengesetz (Reisekostenstufe B).

2. Dienstreisen bedürfen der Genehmigung der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters, Dienstreisen der Bürgermeisterin/ 
des Bürgermeisters und im Vertretungsfall der Stellvertreterin/ des Stellvertreters bedürfen keiner Genehmigung.

3. Eine Reisekostenvergütung entfällt, soweit von anderer Seite eine Vergütung verlangt werden kann.

§ 8  
Entschädigung für IT-Einrichtungen

1. Solange sich ein Gemeindebüro im Hauses des Bürgermeisters befindet, erhält er eine monatliche Entschädigung in 
Höhe von 30,00 Euro als Kostenersatz für die Vorhaltung von Telekommunikationsanschlüssen.

§ 9 
Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.02.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung der Gemeinde Boitze 
vom 24.09.1974 außer Kraft.

Boitze, am 26. Januar 2012 
Udo Staacke 
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Nahrendorf für das Haushaltsjahr 2012
Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Nahrendorf in 
der Sitzung am 26.01.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 
der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
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1.1 der ordentlichen Erträge auf 636.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 636.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 €
2. im Finanzhaushalt
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 610.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 579.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 225.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 130.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 21.100 €
festgesetzt
Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 836.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 731.000 €

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v. H.
2.  Gewerbesteuer  340 v. H.

§ 6
Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG, so weit sie einen Betrag 
von 1.500,00 € nicht übersteigen.

Gemeinde Nahrendorf, den 26.01.2012 
Uwe Meyer 
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung 
ist durch den Landkreis Lüneburg am 08.02.2012 unter dem Az. 34.40 – 15.12.10 / 44 erteilt worden.
Der Haushaltsplan liegt nach § 113 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 02.03. bis 12.03.2012 im Rathaus der Samtgemeinde 
Dahlenburg im Zimmer 13 zu den Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Dahlem, den 14.02.2012 
Uwe Meyer 
Bürgermeister

5. Änderungssatzung

zur Satzung der Samtgemeinde Gellersen über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren  
für die Abwasserbeseitigung in der Samtgemeinde Gellersen  

(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung).
Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. Seite 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 13.05.2009 (Nds. GVBl. Seite 191) und § 6 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Abwasserabgabengesetz in der Fassung vom 24.03.1989 (Nds. GVBl. Seite 69), zuletzt geändert durch Artikel 41 
des Gesetzes vom 20.11.2001 (Nds. GVBl. Seite 701), hat der Rat der Samtgemeinde Gellersen in seiner Sitzung am 
30.01.2012 folgende Änderungssatzung beschlossen:
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Artikel I
§ 15 erhält folgende Fassung:
Die Abwassergebühr beträgt je m³ Abwasser 1,49 €.

Artikel II
Die Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.

Reppenstedt, 30.01.2012 
Röttgers  
Samtgemeindebürgermeister G.S.

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Ostheide für das Haushaltsjahr 2012
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Ostheide in 
der Sitzung am 20. Dezember 2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird
1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 5.387.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen 5.387.200,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €
2. im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen
2.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.954.100,00 €
2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.488.800,00 €
2.1 auf Einzahlungen für Investitionen 77.100,00 €
2.2 auf Auszahlungen für Investitionen 1.088.900,00 €
2.1 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 200.000,00 €
2.2 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 241.000,00 €
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,00 € festgesetzt.

§ 5
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 31 v.H. festge-
setzt. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2012.

Barendorf, am 20. Dezember 2011 
Meyer 
Samtgemeindebürgermeister G.S.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 120 Absatz 2 des NKomVG und § 111 Abs. 3 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch den Land-
kreis Lüneburg am 03.02.2012 unter dem Az.: 34.40-15 12 10/80 erteilt worden.
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 01.03.2012 bis 09.03.2012 im Rathaus der Samtge-
meinde Ostheide, Schulstraße 2, 21397 Barendorf, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Barendorf, 13.02.2012 
Der Samtgemeindebürgermeister 
In Vertretung 
Sievers
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Hauptsatzung der Gemeinde Barendorf
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBL S. 576) hat der Rat der Gemeinde Barendorf in seiner Sitzung vom 14.12.2011 folgende Hauptsatzung 
beschlossen:

§ 1  
Rechtspersönlichkeit und Name

(1) Die Gemeinde führt die Bezeichnung und den Namen „Gemeinde Barendorf“.
(2) Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde OSTHEIDE an.

§ 2 
Wappen, Flagge, Siegel

(1) Das Wappen der Gemeinde Barendorf zeigt auf goldenem Grund einen grünen Wall mit zwei Laubbäumen und zwei 
Gräben (Lüneburger Landwehr) und im Fuß auf blauem Grund sechs goldene Rosen.

(2) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Barendorf“.

§ 3 
Ratszuständigkeit

(1) Der Beschlussfassung des Rates bedürfen:
 Rechtsgeschäfte i.S. d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 2.000,00 € übersteigt,
 Verträge i.S. des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 2.000,00 € übersteigt, soweit 

diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden.

§ 4 
Einwohnerversammlung

(1) Bei Bedarf unterrichtet die Gemeindedirektorin / der Gemeindedirektor die Einwohnerinnen und Einwohner durch 
Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes. Zeit, Ort und Gegenstand 
von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 Abs. 2 mindestens eine Woche vor der Veranstaltung öffentlich 
bekannt zu machen

§ 5 
Anregungen und Beschwerden

(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 
gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern können bis zu zwei Personen benannt werden.

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist.
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde zum Gegenstand haben, sind nach 

Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von der Gemeindedirektorin oder dem Gemeindedirektor ohne 
Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, 
die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten u.s.w.).

(4) Anregungen und Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 
nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen.

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 
abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbehrens oder Bürgerent-
scheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält.

(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die 
Angelegenheit nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist.

§ 6 
Bekanntmachungen

(1) Satzungen und Verordnungen werden im amtlichen Verkündungsblatt des Landkreises Lüneburg veröffentlicht. Sind 
Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Satzung, so kann die Bekanntmachung dieser Teile dadurch 
ersetzt werden, dass sie im Rathaus der Samtgemeinde OSTHEIDE während der Dienststunden zur Einsicht ausge-
legt werden. In der Satzung wird der Inhalt dieser Bestandteile grob umschrieben. Bei Veröffentlichung der Satzung 
wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und Dauer hingewiesen.

(2) Sonstige Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an der Bekanntmachungstafel an der B 216 (Bildungs- und 
Tagungsstätte Ostheide).

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Hauptsatzung vom 18.10.2001 außer Kraft.

Barendorf, am 14.12.2011 
Sievers 
Gemeindedirektor G.S.
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Satzung über die Aufwandsentschädigung in der Gemeinde Barendorf 
(Entschädigungssatzung)

Aufgrund der §§ 44, 55, 58 Abs. 1 und 71 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunal verfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBL S. 576) hat der Rat der Gemeinde Barendorf in seiner Sitzung vom 14.12.2011 folgende 
Entschädigungssatzung beschlossen:

§ 1 
Allgemeine Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder

1) Die Ratsmitglieder erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen 
a) eine monatliche Aufwandsentschädigung von 25,00 €
b) für jede Rats-, Ausschuss-, Gruppen- und Fraktionssitzung ein
 Sitzungsgeld von 15,00 €

2) Bei mehreren Sitzungen an einem Tag dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder nach Abs. 1 Buchstabe b) gewährt 
werden.

3) Ein Anspruch auf Sitzungsgeld entfällt, soweit von anderer Seite eine Entschädigung verlangt werden kann.

§ 2 
Aufwandsentschädigung für nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder

1) Nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder, die gemäß § 71 Abs. 7 NKomVG in die Ausschüsse berufen wor-
den sind, erhalten für jede Teilnahme an einer Sitzung als Aufwandsentschädigung ein Sitzungsgeld nach § 1 Abs. 1 
Buchstabe b).

2) Angehörige der Verwaltung, die auf Grund ihrer hauptberuflichen Tätigkeit Mitglied eines Ausschusses sind oder an 
der Sitzung eines Ausschusses teilnehmen, steht weder Aufwandsentschädigung noch Sitzungsgeld zu.

§ 3 
Besondere Aufwandsentschädigung der Funktionsträger

1)  Unbeschadet der Regelung nach § 1 erhalten die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister die stellvertretenden Bürgermei-
sterinnen/Bürgermeister und die Fraktions-/Gruppen vorsitzenden für die Wahrnehmung ihrer besonderen Funktionen 
eine zusätzliche Aufwandsentschädigung.

2) Die Aufwandsentschädigung beträgt monatlich
a) für die/den Bürgermeisterin/Bürgermeister 200,00 €
b) für die/den 1. stellvertretende/n Bürgermeisterin/Bürgermeister 100,00 €
c) für die/den 2. stellvertretende/n Bürgermeisterin/Bürgermeister 50,00 €
d) für die/den Gemeindedirektorin/Gemeindedirektor 250,00 €
e) für die/den stellvertretende/n Gemeindedirektorin/Gemeindedirektor 125,00 €
f) für die Fraktions-/Gruppenvorsitzenden  50,00 €

Bei Wahrnehmung mehrerer Funktionen wird nur der jeweils mögliche Höchstsatz gezahlt.
3) Im Falle der Verhinderung der/des Bürgermeisterin/Bürgermeisters, der stellvertretenden Bürgermeisterinnen/Bür-

germeister, der/des Gemeindedirektorin/Gemeindedirektors und der Fraktions-/Gruppenvorsitzenden wird die zuste-
hende Entschädigung bis zum Ablauf des Monats nach Eintritt des Verhinderungsfalles weitergezahlt.

 Nach Ablauf dieser Frist erhält ihre Vertreterin/sein Vertreter die Entschädigung, und zwar bis zum Ablauf des 
Monats, in dem die Verhinderung endet. Die sonst der Vertreterin/dem Vertreter zustehende Entschädigung entfällt 
während dieses Zeitraumes.

 Mit Beginn des nächsten Monats nach Fortfall der Verhinderung wird die Aufwands entschädigung wieder an die ent-
sprechend dieser Satzung Berechtigten gezahlt.

4)  Sofern eine Vertreterin/ein Vertreter im Sinne dieser Satzung nicht vorhanden ist, wird die Zahlung für den Zeitraum 
der Verhinderung gem. Abs. 3 eingestellt.

§ 4 
Fahrkostenentschädigung

Als monatliche Fahrkostenpauschalentschädigung für alle Fahrten innerhalb des Gebietes des Landkreises Lüneburg 
erhalten

a) die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister 30,00 €
b) die/der 1. stellvertretende Bürgermeisterin/Bürgermeister 20,00 €
c) die/der 2. stellvertretende Bürgermeisterin/Bürgermeister 12,00 €
d) die/der Fraktions-/Gruppenvorsitzende je 12,00 €

Bei Wahrnehmung mehrerer Funktionen wird nur der jeweils mögliche Höchstsatz gezahlt. Die Vorschriften des § 3 Abs. 
3 und 4 gelten entsprechend.
2) Angehörige der Verwaltung erhalten Reisekosten ausschließlich nach dem Bundesreisekostengesetz, auch dann, 

wenn sie auf Grund ihrer hauptamtlichen Tätigkeit Mitglied eines Ausschusses sind.
3) Die Vorschrift des § 1 Abs. 3 gilt für die Fahrkostenentschädigung entsprechend.
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§ 5 
Verdienstausfall

1) Neben den Leistungen nach §§ 1 bis 4 ist der Verdienstausfall zu erstatten. Die Erstattung wird auf einen Höchstbe-
trag von 16,00 € pro Stunde begrenzt. Unselbständig tätigen Ratsmitgliedern wird der entstandene und nachgewie-
sene Verdienstausfall ersetzt.

 Selbstständig Tätige, die glaubhaft machen können, dass ihnen durch die Wahrnehmung des Mandats ein Verdienst-
ausfall oder im beruflichen Bereich ein Nachteil entstanden ist, wird eine Verdienstausfallpauschale von bis zu 16,00 € 
je Stunde gewährt.

2) Die Vorschrift des § 1 Abs. 3 gilt für den Verdienstausfall entsprechend.

§ 6 
Entschädigung für dienstreisen außerhalb des Samtgemeindegebietes

1) Für Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes erhalten Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder Reisekosten-
vergütung nach dem Bundesreisekostengesetz (Reisekostenstufe B).

2) Leistungen nach Abs. 1 erhalten auch die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister, die/der stellvertretenden Bürgermei-
sterinnen/Bürgermeister und die Fraktions-/Gruppen vorsitzenden. Die §§ 3 und 4 Abs. 1 bleiben unberührt.

3) Dienstreisen bedürfen der Genehmigung des Verwaltungsausschusses, die vor Reisebeginn einzuholen ist. In Eilfäl-
len genügt die vorherige Genehmigung durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister, die nachträglich vom Verwal-
tungsausschuss zu bestätigen ist. Dienstreisen der/des Bürgermeisterin/Bürgermeisters und der/des Gemeindedirek-
torin/Gemeindedirektors bedürfen keiner Genehmigung.

4) Eine Reisekostenvergütung entfällt, soweit von anderer Seite eine Vergütung der Reisekosten verlangt werden kann.

§ 7 
Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen

1. Die ehrenamtlich Tätigen erhalten für ihre Tätigkeit
a) die nachgewiesenen notwendigen Auslagen (ohne Fahrkosten),
 höchstens pro Tag 41,00 €
b) den nachgewiesenen Verdienstausfall bis zu  11,00 €
 pro Stunde, höchstens 41,00 € pro Tag
c) für Dienstreisen außerhalb des Samtgemeindegebietes anstelle der Entschädigung nach Buchstabe a) und c) 

Leistungen nach dem Bundesreisekostengesetz (Reisekostenstufe B). Buchstabe b) bleibt unberührt.
2. Die Vorschrift des § 1 Abs. 3 findet für die Leistungen nach Abs. 4 entsprechende Anwendung.

§ 8 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.11.2011 in Kraft. Die bisherige Entschädigungssatzung tritt am 31.10.2011 außer Kraft.

Barendorf, den 14.12.2011 
Sievers 
Gemeindedirektor G.S.

Hauptsatzung der Gemeinde Reinstorf
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBL S. 576) hat der Rat der Gemeinde Reinstorf in seiner Sitzung vom 19.12.2011 folgende Hauptsatzung 
beschlossen:

§ 1  
Rechtspersönlichkeit und Name

(1) Die Gemeinde führt die Bezeichnung und den Namen „Gemeinde Reinstorf“.
(2) Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde OSTHEIDE an.

§ 2 
Wappen, Flagge, Siegel

(1) Das Wappen der Gemeinde Reinstorf stellt sich wie folgt dar: „Im goldenen, durch einen blauen Wellenbalken 
gespaltenen Schild im rechten Feld ein roter Kirchturm mit davor gestelltem Topf und im linken Feld ein grüner sie-
benblättriger Lindenzweig.“

(2) Die Farben der Flagge sind grün und weiß, sie zeigt als Symbol das Wappen.
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Reinstorf“.

§ 3 
Ratszuständigkeit

(1) Der Beschlussfassung des Rates bedürfen:
 Rechtsgeschäfte i.S. d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 1.000,00 € übersteigt, 

Verträge i.S. des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 1.000,00 € übersteigt, soweit 
diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden.
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§ 4 
Einwohnerversammlung

(1) Bei Bedarf unterrichtet die Gemeindedirektorin oder der Gemeindedirektor die Einwohnerinnen und Einwohner durch 
Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes. Zeit, Ort und Gegenstand 
von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 Abs. 2 mindestens eine Woche vor der Veranstaltung öffentlich 
bekannt zu machen

§ 5 
Anregungen und Beschwerden

(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 
gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern können bis zu zwei Personen benannt werden.

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist.
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde zum Gegenstand haben, sind nach 

Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von der Gemeindedirektorin oder dem Gemeindedirektor ohne 
Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, 
die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten u.s.w.).

(4) Anregungen und Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 
nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen.

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 
abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbehrens oder Bürgerent-
scheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält.

(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die 
Angelegenheit nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist.

§ 6 
Bekanntmachungen

(1) Satzungen und Verordnungen werden im amtlichen Verkündungsblatt des Landkreises Lüneburg veröffentlicht. Sind 
Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Satzung, so kann die Bekanntmachung dieser Teile dadurch 
ersetzt werden, dass sie im Rathaus der Samtgemeinde OSTHEIDE während der Dienststunden zur Einsicht ausge-
legt werden. In der Satzung wird der Inhalt dieser Bestandteile grob umschrieben. Bei Veröffentlichung der Satzung 
wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und Dauer hingewiesen.

(2) Sonstige Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an der Bekanntmachungstafel am Scheunengebäude südlich 
der Straßenkreuzung Am Vitusbach und Hankenfeld in Reinstorf sowie nachrichtlich an den Bekanntmachungstafeln 
in Holzen, Horndorf, Wendhausen, Neu Wendhausen und Sülbeck.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Hauptsatzung vom 19.12.2006 außer Kraft.

Reinstorf, am 19.12.2011 
Schlikis 
Gemeindedirektor G.S.

Satzung über die Aufwandsentschädigung in der Gemeinde Reinstorf 
(Entschädigungssatzung)

Aufgrund der §§ 44, 55, 58 Abs. 1 und 71 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunal verfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBL S. 576) hat der Rat der Gemeinde Reinstorf in seiner Sitzung vom 19.12.2011 folgende 
Entschädigungssatzung beschlossen:

§ 1 
Allgemeine Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder

1) Die Ratsmitglieder erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen 
a) eine monatliche Aufwandsentschädigung von 30,00 €
b) für jede Rats-, Ausschuss-, Gruppen- und Fraktionssitzung ein
 Sitzungsgeld von 10,00 €

2) Bei mehreren Sitzungen an einem Tag dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder nach Abs. 1 Buchstabe b) gewährt 
werden.

3) Ein Anspruch auf Sitzungsgeld entfällt, soweit von anderer Seite eine Entschädigung verlangt werden kann.

§ 2 
Aufwandsentschädigung für nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder

1) Nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder, die gemäß § 71 Abs. 7 NKomVG in die Ausschüsse berufen wor-
den sind, erhalten für jede Teilnahme an einer Sitzung als Aufwandsentschädigung ein Sitzungsgeld nach § 1 Abs. 1 
Buchstabe b).
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2) Angehörige der Verwaltung, die auf Grund ihrer hauptberuflichen Tätigkeit Mitglied eines Ausschusses sind oder an 
der Sitzung eines Ausschusses teilnehmen, steht weder Aufwandsentschädigung noch Sitzungsgeld zu.

§ 3 
Besondere Aufwandsentschädigung der Funktionsträger

1) Unbeschadet der Regelung nach § 1 erhalten die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister die stellvertretenden Bürger-
meisterinnen/Bürgermeister und die Fraktions-/Gruppen vorsitzenden für die Wahrnehmung ihrer besonderen Funkti-
onen eine zusätzliche Aufwandsentschädigung.

2)  Die Aufwandsentschädigung beträgt monatlich
a) für die/den Bürgermeisterin/Bürgermeister 200,00 €
b) für die/den 1. stellvertretende/n Bürgermeisterin/Bürgermeister 40,00 €
c) für die/den 2. stellvertretende/n Bürgermeisterin/Bürgermeister 40,00 €
d) für die/den Gemeindedirektorin/Gemeindedirektor 250,00 €
e) für die/den stellvertretende/n Gemeindedirektorin/Gemeindedirektor 125,00 €
f) für die Fraktions-/Gruppenvorsitzenden  40,00 €

Bei Wahrnehmung mehrerer Funktionen wird nur der jeweils mögliche Höchstsatz gezahlt.
3) Im Falle der Verhinderung der/des Bürgermeisterin/Bürgermeisters, der stellvertretenden Bürgermeisterinnen/Bür-

germeister, der/des Gemeindedirektorin/Gemeindedirektors und der Fraktions-/Gruppenvorsitzenden wird die zuste-
hende Entschädigung bis zum Ablauf des Monats nach Eintritt des Verhinderungsfalles weitergezahlt.

 Nach Ablauf dieser Frist erhält ihre Vertreterin/sein Vertreter die Entschädigung, und zwar bis zum Ablauf des 
Monats, in dem die Verhinderung endet. Die sonst der Vertreterin/dem Vertreter zustehende Entschädigung entfällt 
während dieses Zeitraumes.

 Mit Beginn des nächsten Monats nach Fortfall der Verhinderung wird die Aufwands entschädigung wieder an die ent-
sprechend dieser Satzung Berechtigten gezahlt.

4)  Sofern eine Vertreterin/ein Vertreter im Sinne dieser Satzung nicht vorhanden ist, wird die Zahlung für den Zeitraum 
der Verhinderung gem. Abs. 3 eingestellt.

§ 4 
Fahrkostenentschädigung

1) Als monatliche Fahrkostenpauschalentschädigung für alle Fahrten innerhalb des Gebietes des Landkreises Lüne-
burg erhalten
a) die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister 60,00 €
b) die/der 1. stellvertretende Bürgermeisterin/Bürgermeister 15,00 €
c) die/der 2. stellvertretende Bürgermeisterin/Bürgermeister 15,00 €
d) die/der Fraktions-/Gruppenvorsitzende je 15,00 €

Bei Wahrnehmung mehrerer Funktionen wird nur der jeweils mögliche Höchstsatz gezahlt. Die Vorschriften des § 3 Abs. 
3 und 4 gelten entsprechend.
2) Angehörige der Verwaltung erhalten Reisekosten ausschließlich nach dem Bundesreisekostengesetz, auch dann, 

wenn sie auf Grund ihrer hauptamtlichen Tätigkeit Mitglied eines Ausschusses sind.
3) Die Vorschrift des § 1 Abs. 3 gilt für die Fahrkostenentschädigung entsprechend.

§ 5 
Verdienstausfall

1) Neben den Leistungen nach §§ 1 bis 4 ist der Verdienstausfall zu erstatten. Die Erstattung wird auf einen Höchstbe-
trag von 16,00 € pro Stunde begrenzt. Unselbständig tätigen Ratsmitgliedern wird der entstandene und nachgewie-
sene Verdienstausfall ersetzt.

 Selbstständig Tätige, die glaubhaft machen können, dass ihnen durch die Wahrnehmung des Mandats ein Verdienst-
ausfall oder im beruflichen Bereich ein Nachteil entstanden ist, wird eine Verdienstausfallpauschale von bis zu 16,00 
€ je Stunde gewährt.

2) Die Vorschrift des § 1 Abs. 3 gilt für den Verdienstausfall entsprechend.

§ 6 
Entschädigung für dienstreisen außerhalb des Samtgemeindegebietes

1) Für Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes erhalten Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder Reisekosten-
vergütung nach dem Bundesreisekostengesetz (Reisekostenstufe B).

2) Leistungen nach Abs. 1 erhalten auch die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister, die/der stellvertretenden Bürgermei-
sterinnen/Bürgermeister und die Fraktions-/Gruppen vorsitzenden. Die §§ 3 und 4 Abs. 1 bleiben unberührt.

3) Dienstreisen bedürfen der Genehmigung des Verwaltungsausschusses, die vor Reisebeginn einzuholen ist. In Eilfäl-
len genügt die vorherige Genehmigung durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister, die nachträglich vom Verwal-
tungsausschuss zu bestätigen ist. Dienstreisen der/des Bürgermeisterin/Bürgermeisters und der/des Gemeindedirek-
torin/Gemeindedirektors bedürfen keiner Genehmigung.

4) Eine Reisekostenvergütung entfällt, soweit von anderer Seite eine Vergütung der Reisekosten verlangt werden kann.

§ 7 
Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen

1. Die ehrenamtlich Tätigen erhalten für ihre Tätigkeit
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a) die nachgewiesenen notwendigen Auslagen (ohne Fahrkosten),
 höchstens pro Tag 41,00 €
b) den nachgewiesenen Verdienstausfall bis zu  11,00 €
 pro Stunde, höchstens 41,00 € pro Tag
c) für Dienstreisen außerhalb des Samtgemeindegebietes anstelle der Entschädigung nach Buchstabe a) und c) 

Leistungen nach dem Bundesreisekostengesetz (Reisekostenstufe B). Buchstabe b) bleibt unberührt.
2. Die Vorschrift des § 1 Abs. 3 findet für die Leistungen nach Abs. 4 entsprechende Anwendung.

§ 8 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.11.2011 in Kraft. Die bisherige Entschädigungssatzung tritt am 31.10.2011 außer Kraft.

Reinstorf, den 19.12.2011 
Schlikis 
Gemeindedirektor G.S.

Hauptsatzung der Gemeinde Wendisch Evern
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBL S. 576) hat der Rat der Gemeinde Wendisch Evern in seiner Sitzung vom 15.12.2011 folgende Hauptsatzung 
beschlossen:

§ 1  
Rechtspersönlichkeit und Name

(1) Die Gemeinde führt die Bezeichnung und den Namen „Gemeinde Wendisch Evern“.
(2) Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde OSTHEIDE an.

§ 2 
Wappen, Flagge, Siegel

(1) Das Wappen der Gemeinde Wendisch Evern zeigt in blau, über einem goldenen Eberkopf zwei gekreuzte, silberne 
Windfedern mit nach innen gerichteten Pferdeköpfen. In den drei Winkeln seitlich und oben je ein goldenes Herz.

(2) Die Farben der Flagge sind blau und weiß, sie zeigt als Symbol das Wappen.
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Wendisch Evern“.

§ 3 
Ratszuständigkeit

(1) Der Beschlussfassung des Rates bedürfen:
 Rechtsgeschäfte i.S. d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 1.000,00 € übersteigt,
 Verträge i.S. des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 1.000,00 € übersteigt, soweit 

diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden.

§ 4 
Einwohnerversammlung

(1) Bei Bedarf unterrichtet die Gemeindedirektorin oder der Gemeindedirektor die Einwohnerinnen und Einwohner durch 
Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes. Zeit, Ort und Gegenstand 
von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 Abs. 2 mindestens eine Woche vor der Veranstaltung öffentlich 
bekannt zu machen

§ 5 
Anregungen und Beschwerden

(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 
gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellerinnen oder Antragstellern können bis zu zwei Personen benannt werden.

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist.
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde zum Gegenstand haben, sind nach 

Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von der Gemeindedirektorin oder dem Gemeindedirektor ohne 
Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, 
die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten u.s.w.).

(4) Anregungen und Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 
nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen.

(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 
abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbehrens oder Bürgerent-
scheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen enthält.

(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die 
Angelegenheit nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist.
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§ 6 
Bekanntmachungen

(1) Satzungen und Verordnungen werden im amtlichen Verkündungsblatt des Landkreises Lüneburg veröffentlicht. Sind 
Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Satzung, so kann die Bekanntmachung dieser Teile dadurch 
ersetzt werden, dass sie im Gemeindebüro und im Rathaus der Samtgemeinde OSTHEIDE während der Dienststun-
den zur Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung wird der Inhalt dieser Bestandteile grob umschrieben. Bei Veröf-
fentlichung der Satzung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und Dauer hingewiesen.

(2) Sonstige Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an der Bekanntmachungstafel Niendorfer Weg (gegenüber 
dem Grundstück Niendorfer Weg 2).

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Hauptsatzung vom 24.02.1997 in der Fas-
sung vom 23.06.2003 außer Kraft.

Wendisch Evern, am 15.12.2011 
Sievers 
Gemeindedirektor G.S.

Satzung über die Aufwandsentschädigung in der Gemeinde Wendisch Evern 
(Entschädigungssatzung)

Aufgrund der §§ 44, 55, 58 Abs. 1 und 71 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunal verfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBL S. 576) hat der Rat der Gemeinde Wendisch Evern in seiner Sitzung vom 15.12.2011 fol-
gende Entschädigungssatzung beschlossen:

§ 1 
Allgemeine Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder

1) Die Ratsmitglieder erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen 
a) eine monatliche Aufwandsentschädigung von 25,00 €
b) für jede Rats-, Ausschuss-, Gruppen- und Fraktionssitzung ein
 Sitzungsgeld von 10,00 €

2) Bei mehreren Sitzungen an einem Tag dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder nach Abs. 1 Buchstabe b) gewährt 
werden.

3) Ein Anspruch auf Sitzungsgeld entfällt, soweit von anderer Seite eine Entschädigung verlangt werden kann.

§ 2 
Aufwandsentschädigung für nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder

1) Nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder, die gemäß § 71 Abs. 7 NKomVG in die Ausschüsse berufen wor-
den sind, erhalten für jede Teilnahme an einer Sitzung als Aufwandsentschädigung ein Sitzungsgeld nach § 1 Abs. 1 
Buchstabe b).

2) Angehörige der Verwaltung, die auf Grund ihrer hauptberuflichen Tätigkeit Mitglied eines Ausschusses sind oder an 
der Sitzung eines Ausschusses teilnehmen, steht weder Aufwandsentschädigung noch Sitzungsgeld zu.

§ 3 
Besondere Aufwandsentschädigung der Funktionsträgerinnen/Funktionsträger

1) Unbeschadet der Regelung nach § 1 erhalten die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister die stellvertretenden Bürger-
meisterinnen/Bürgermeister und die Fraktions-/Gruppen vorsitzenden für die Wahrnehmung ihrer besonderen Funkti-
onen eine zusätzliche Aufwandsentschädigung.

2) Die Aufwandsentschädigung beträgt monatlich
a) für die/den Bürgermeisterin/Bürgermeister 220,00 €
b) für die/den 1. stellvertretende/n Bürgermeisterin/Bürgermeister 50,00 €
c) für die/den 2. stellvertretende/n Bürgermeisterin/Bürgermeister 50,00 €
d) für die/den Gemeindedirektorin/Gemeindedirektor 250,00 €
e) für die/den stellvertretende/n Gemeindedirektorin/Gemeindedirektor 125,00 €
f) für die Fraktions-/Gruppenvorsitzenden  50,00 €

Bei Wahrnehmung mehrerer Funktionen wird nur der jeweils mögliche Höchstsatz gezahlt.
3) Im Falle der Verhinderung der/des Bürgermeisterin/Bürgermeisters, der stellvertretenden Bürgermeisterinnen/Bür-

germeister, der/des Gemeindedirektorin/Gemeindedirektors und der Fraktions-/Gruppenvorsitzenden wird die zuste-
hende Entschädigung bis zum Ablauf des Monats nach Eintritt des Verhinderungsfalles weitergezahlt.

 Nach Ablauf dieser Frist erhält ihre Vertreterin/sein Vertreter die Entschädigung, und zwar bis zum Ablauf des 
Monats, in dem die Verhinderung endet. Die sonst der Vertreterin/dem Vertreter zustehende Entschädigung entfällt 
während dieses Zeitraumes.

 Mit Beginn des nächsten Monats nach Fortfall der Verhinderung wird die Aufwands entschädigung wieder an die ent-
sprechend dieser Satzung Berechtigten gezahlt.
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4)  Sofern eine Vertreterin/ein Vertreter im Sinne dieser Satzung nicht vorhanden ist, wird die Zahlung für den Zeitraum 
der Verhinderung gem. Abs. 3 eingestellt.

§ 4 
Fahrkostenentschädigung

Als monatliche Fahrkostenpauschalentschädigung für alle Fahrten innerhalb des Gebietes des Landkreises Lüneburg 
erhalten

a) die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister 30,00 €
b) die/der 1. stellvertretende Bürgermeisterin/Bürgermeister 12,00 €
c) die/der 2. stellvertretende Bürgermeisterin/Bürgermeister 12,00 €
d) die/der Fraktions-/Gruppenvorsitzende je 12,00 €

Bei Wahrnehmung mehrerer Funktionen wird nur der jeweils mögliche Höchstsatz gezahlt. Die Vorschriften des § 3 Abs. 
3 und 4 gelten entsprechend.
2) Angehörige der Verwaltung erhalten Reisekosten ausschließlich nach dem Bundesreisekostengesetz, auch dann, 

wenn sie auf Grund ihrer hauptamtlichen Tätigkeit Mitglied eines Ausschusses sind.
3) Die Vorschrift des § 1 Abs. 3 gilt für die Fahrkostenentschädigung entsprechend.

§ 5 
Verdienstausfall

1) Neben den Leistungen nach §§ 1 bis 4 ist der Verdienstausfall zu erstatten. Die Erstattung wird auf einen Höchstbe-
trag von 16,00 € pro Stunde begrenzt. Unselbständig tätigen Ratsmitgliedern wird der entstandene und nachgewie-
sene Verdienstausfall ersetzt.

 Selbstständig Tätige, die glaubhaft machen können, dass ihnen durch die Wahrnehmung des Mandats ein Verdienst-
ausfall oder im beruflichen Bereich ein Nachteil entstanden ist, wird eine Verdienstausfallpauschale von bis zu 16,00 € 
je Stunde gewährt.

2) Die Vorschrift des § 1 Abs. 3 gilt für den Verdienstausfall entsprechend.

§ 6 
Entschädigung für dienstreisen außerhalb des Samtgemeindegebietes

1) Für Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes erhalten Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder Reisekosten-
vergütung nach dem Bundesreisekostengesetz (Reisekostenstufe B).

2) Leistungen nach Abs. 1 erhalten auch die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister, die/der stellvertretenden Bürgermei-
sterinnen/Bürgermeister und die Fraktions-/Gruppen vorsitzenden. Die §§ 3 und 4 Abs. 1 bleiben unberührt.

3) Dienstreisen bedürfen der Genehmigung des Verwaltungsausschusses, die vor Reisebeginn einzuholen ist. In Eilfäl-
len genügt die vorherige Genehmigung durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister, die nachträglich vom Verwal-
tungsausschuss zu bestätigen ist. Dienstreisen der/des Bürgermeisterin/Bürgermeisters und der/des Gemeindedirek-
torin/Gemeindedirektors bedürfen keiner Genehmigung.

4) Eine Reisekostenvergütung entfällt, soweit von anderer Seite eine Vergütung der Reisekosten verlangt werden kann.

§ 7 
Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen

1. Die ehrenamtlich Tätigen erhalten für ihre Tätigkeit die nachgewiesenen notwendigen Auslagen (ohne Fahrkosten),
a) höchstens pro Tag 41,00 €
b) den nachgewiesenen Verdienstausfall bis zu  11,00 €
 pro Stunde, höchstens 41,00 € pro Tag
c) für Dienstreisen außerhalb des Samtgemeindegebietes anstelle der
 Entschädigung nach Buchstabe a) und c) Leistungen nach dem Bundes-
 reisekostengesetz (Reisekostenstufe B). Buchstabe b) bleibt unberührt.

2. Die Vorschrift des § 1 Abs. 3 findet für die Leistungen nach Abs. 4 entsprechende Anwendung.

§ 8 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.11.2011 in Kraft. Die bisherige Entschädigungssatzung tritt am 31.10.2011 außer Kraft.

Wendisch Evern, den 15.12.2011 
Sievers 
Gemeindedirektor G.S.

Hauptsatzung der Gemeinde Lüdersburg
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Gemeinde Lüdersburg in seiner Sitzung am 17. Januar 2012 folgende Hauptsatzung 
beschlossen:
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§ 1 
Rechtspersönlichkeit und Name

(1) Die Gemeinde führt die Bezeichnung und den Namen „Gemeinde Lüdersburg“.
(2) Sie ist eine Gebietskörperschaft mit dem Recht der Selbstverwaltung.
(3) Folgende Gemeindeteile werden gemäß § 19 NKomVG benannt: Lüdersburg, Jürgenstorf, Bockelkathen, Greven-

horn, Ahrenschulter und Neu Jürgenstorf.
(4) Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde Scharnebeck an.

§ 2 
Hoheitszeichen, Siegel

(1) Die Gemeinde führt ein Wappen. Das Wappen zeigt ein Schild, gespalten in grün und gold; links in gold ein aufrechter 
grüner Zweig mit sechs gründen Laubblättern und sieben zwischen den Blättern befindlichen Ästen; rechts in grün ein 
silberner Wehrturm mit nach links und rechts verlaufender Mauer, darunter in grün zwei silberne Wellenbalken.

(2) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „GEMEINDE LÜDERSBURG LANDKREIS LÜNEBURG“.
(3) Eine Verwendung des Namens und des Wappens der Gemeinde ist nur mit Genehmigung der Gemeinde zulässig.

§ 3 
Wertgrenzen für Ratsaufgaben

(1) Über Rechtsgeschäfte nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG beschließt der Rat, wenn der Vermögenswert 1.000,00 € 
übersteigt.

(2) Über Verträge der Gemeinde mit Ratsmitgliedern und sonstigen Mitglieder von Ausschüssen beschließt der Rat, 
wenn es sich nicht um Verträge aufgrund einer förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte der laufenden Verwal-
tung handelt, deren Vermögenswert 500,00 € nicht übersteigt, § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG.

§ 4 
Vorbehaltsaufgaben des Rates

Der Rat behält sich gem. § 58 Abs. 3 NKomVG keine Angelegenheiten zur Beschlussfassung vor.

§ 5 
Verwaltungsausschuss

Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, an den Sitzungen des Verwaltungsausschusses, sofern dieser gebildet ist, als Zuhörer 
teilzunehmen (Ratsöffentlichkeit der Verwaltungsausschusssitzungen).

§ 6 
Vertreterin/Vertreter der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister wird beim Vorsitz im Rat und im Verwaltungsausschuss sowie bei der repräsen-
tativen Vertretung der Gemeinde durch die stellvertretende Bürgermeisterin/den stellvertretenden Bürgermeister, bei 
deren/dessen Verhinderung durch die allgemeine Vertreterin/den allgemeinen Vertreter vertreten.

§ 7 
Einwohnerversammlung

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister unterrichtet die Einwohnerinnen und Einwohner in öffentlichen Ratssitzungen 
und ggf. durch öffentlichen Aushang und durch Rundschreiben über wichtige Angelegenheit der Gemeinde, insbe-
sondere über wichtige Beschlüsse des Rates.

(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister unterrichtet die Einwohnerinnen/Einwohner in Einwohnerversammlungen für 
die Gemeinde oder Teile der Gemeinde rechtzeitig und umfassend über die Grundlagen, Ziele, Zwecke und Aus-
wirkungen bei wichtigen Planungen und Vorhaben der Gemeinde. Dabei haben die Einwohnerinnen/Einwohner 
Gelegenheit zu Fragen und zur Meinungsäußerung und Anspruch auf Erörterung. Weitergehend Vorschriften über 
förmliche Beteiligungs- und Anhörungsverfahren bleiben unberührt. Zeit, Ort und Gegenstand der Einwohnerver-
sammlung sind gem. § 9 Abs. 2 vor der Veranstaltung ortsüblich bekannt zu machen.

§ 8 
Beschwerden an den Rat

(1) Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen und 
Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Gemeinderat zu wenden. Die Bürgermeisterin/der Bürger-
meister leitet an den Rat gerichtete Eingaben sowohl an diesen als auch an die sonst zuständige Stelle weiter.

 Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister unterrichtet die Antragstellerin/den Antragsteller über die Art der Erledigung.
(2) Nicht ausdrücklich an den Rat gerichtete Anregungen oder Beschwerden erledigt die zuständige Stelle. Die Bürger-

meisterin/der Bürgermeister entscheidet über die Unterrichtung des Rates.
(3) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 

ohne Beratung durch den Bürgermeister zurückzuweisen.
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§9 
Bekanntmachungen

(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie öffentliche Bekanntmachungen 
werden im Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg veröffentlicht. Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil 
einer Satzung, so kann die Bekanntmachung dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Rathaus der Samt-
gemeinde Scharnebeck während der Dienststunden zur Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung wird der Inhalt 
dieser Bestandteile grob umschrieben. Bei Veröffentlichung der Satzung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, 
Zeitpunkt und Dauer hingewiesen.

(2) Sonstige Bekanntmachungen sind durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Ortsteil Lüdersburg gegenüber 
der Kirche an der Bushaltestelle und nachrichtlich an den Bekanntmachungstafeln in Bockelkathen an der Bushal-
testelle, in Jürgenstorf an der Hauptstraße „Jürgenstorfer Straße 9“ sowie Neu Jürgenstorf an der Bushaltestelle zu 
veröffentlichen. Die Dauer des Aushanges beträgt eine Woche, soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist.

§10 
Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 16.11.2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Hauptsatzung vom 
29.04.2010 außer Kraft.

Lüdersburg, den 17. Januar 2012 
Klaus Bockelmann 
Bürgermeister G.S.

Entschädigungssatzung der Gemeinde Lüdersburg

§1 
Allgemeinde Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder

Die Ratsmitglieder erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen ein Sitzungsgeld von 30,00 € je teilgenommener Sitzung. 
Dies gilt auch für die Teilnahme an Sitzungen von ratsfremden Gremien (Kindergartenkuratorium/Arbeitsausschuss Ver-
kehrsverein der Samtgemeinde Scharnebeck) sowie interfraktionellen Sitzungen.
Das Sitzungsgeld ist auf einen jährlichen Betrag in Höhe von 360,00 € pro Ratsmitglied begrenzt.

§ 2 
(entfällt)

§ 3 
Besondere Aufwandsentschädigung der Funktionsträger

(1) Unbeschadet der Regelung nach §1 erhalten die Bürgermeisterin/der Bürgermeister, die stellvertretende Bürgermei-
sterin/der stellvertretende Bürgermeister und die allgemeine Vertreterin/der allgemeine Vertreter sowie der Senioren-
beauftragte für die Wahrnehmung ihrer besonderen Funktionen eine zusätzliche Aufwandsentschädigung.

(2) Die Aufwandsentschädigung beträgt monatlich
a) Für die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 220,00 €
b) Für die stv. Bürgermeisterin/den stv. Bürgermeister 50,00 €
c) Für die allgemeine Vertreterin/den allgemeinen Vertreter 150,00 €
d) für den Seniorenbeauftragten 15,00 €
 Bei Wahrnehmung mehrerer Funktionen wird nur der jeweils mögliche Höchstsatz gezahlt.

(3) Im Falle der Verhinderung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters wird die zustehende Entschädigung bis zum 
Ablauf des Monats nach Eintritt des Verhinderungsfalles weitergezahlt. Nach Ablauf dieser Frist erhält ihre Vertreterin/
sein Vertreter die Entschädigung, und zwar bis zum Ablauf des Monats, in dem die Verhinderung endet. Die sonst der 
Vertreterin/dem Vertreter zustehende Entschädigung entfällt während dieses Zeitraumes. Mit Beginn des nächsten 
Monats nach Fortfall der Verhinderung wird die Aufwandsentschädigung wieder an die entsprechend dieser Satzung 
Berechtigten gezahlt.

(4) Für die stellvertretende Bürgermeisterin/den stellvertretenden Bürgermeister, der Gemeindedirektorin/des Gemeinde-
direktors und der allgemeinen Vertreterin/ den allgemeinen Vertreter gilt Abs. 3 entsprechend. Sofern eine Vertreterin/
ein Vertreter im Sinne dieser Satzung nicht vorhanden ist, wird die Zahlung für den Zeitraum der Verhinderung gem. 
Abs. 3 eingestellt.

§ 4 
Fahrtkostenentschädigung

(1) Als monatliche Fahrtkostenpauschale für alle Fahrten innerhalb des Gemeindegebiets und für Fahrten zur Samtge-
meinde Scharnebeck erhalten
a) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 40,00 €
b) Die stv. Bürgermeisterin/der stv. Bürgermeister 10,00 €
c) die allgemeine Vertreterin/der allgemeine Vertreter 20,00 €
 Bei Wahrnehmung mehrerer Funktionen wird nur der jeweils mögliche Höchstsatz gezahlt. Die Vorschriften des § 

3 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.
(2) Fahrtkosten der Ratsmitglieder zu den Sitzungen gem. § 1 sind in dem Sitzungsgeld enthalten.
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(3) Angehörige der Verwaltung erhalten Reisekosten ausschließlich nach dem Bundesreisekostengesetz, auch dann, 
wenn sie aufgrund ihrer hauptamtlichen Tätigkeit Mitglied eines Ausschusses sind.

(4) Ein Anspruch entfällt, soweit von anderer Seite eine Entschädigung verlangt werden kann.

§ 5 
Verdienstausfall

(1) Neben den Leistungen nach §§ 1 bis 4 ist der nachgewiesene Verdienstausfall zu erstatten.
(2) Die Erstattung wird auf einen Höchstbetrag von 10,00 € pro Stunde begrenzt.
(3) Ein Anspruch entfällt, soweit von anderer Seite eine Entschädigung verlangt werden kann.

§ 6 
Entschädigung für dienstreisen außerhalb des Samtgemeindegebietes

(1) Für Dienstreisen außerhalb des in § 4 Abs. 1 Satz 1 genannten Geltungsbereichs erhalten Ratsmitglieder und Aus-
schussmitglieder Reisekostenvergütung nach dem Bundesreisekostengesetz.

(2) Leistungen nach Abs. 1 erhalten auch die Bürgermeisterin/der Bürgermeister, die stellvertretende Bürgermeisterin/
der stellvertretende Bürgermeister und die allgemeine Vertreterin/der allgemeine Vertreter. Die §§ 3 und 4 Abs. 1 
bleiben unberührt.

(3) Dienstreisen außerhalb des in § 4 Abs. 1 Satz 1 genannten Geltungsbereichs bedürfen der Genehmigung des Bür-
germeisters, die vor Reisebeginn einzuholen ist. Dienstreisen der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters und im Vertre-
tungsfall des stellv. Bürgermeisters und der allg. Vertreterin/des allg. Vertreters bedürfen keiner Genehmigung.

(4) Eine Reisekostenvergütung entfällt, soweit von anderer Seite eine Vergütung der Reisekosten verlangt werden kann.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 16.11.2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Entschädigungssatzung vom 16.03.1979 in der 
Fassung vom 29.4.2010 außer Kraft.

Lüdersburg, den 17. Januar 2012 
Klaus Bockelmann 
Bürgermeister G.S.

Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof 
der Ev.-luth. St. Lamberti Kirchengemeinde Nahrendorf in Nahrendorf.

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwal tung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord nung) vom 13. 
November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Friedhofsverwaltung der Ev.-luth. Kirchenge meinde Nahrendorf am 
07.12.2011 folgende Friedhofsordnung be schlossen:

Präambel
Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein 
sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Zugleich ist er Stätte der Verkündigung des Glaubens an die Auf-
erstehung. Er erinnert uns an die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die Gott gestiftet hat und die durch den Tod nicht 
aufgelöst werden kann. Zu dieser Gemeinschaft gehören die Vorausgegangenen nicht weniger als die noch Lebenden, 
denn beide gehören zur Gemeinschaft der Wartenden. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit 
und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung.
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I. Allgemeine Vorschriften
§ 1  

Geltungsbereich und Friedhofszweck
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Nahrendorf in seiner jeweiligen Größe. 

Der Friedhof umfasst zurzeit das Flur stück134/1 Flur 3 Gemarkung Nahrendorf in Größe von insgesamt 1.43.44 ha. 
Eigentümerin des Flurstückes ist die ev.-luth. Kirchengemeinde Nahrendorf 

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Nahrendorf hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grab-
stätte besaßen. Der Fried hof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersäch-
sischen Bestattungsgesetzes. 

(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwal-tung.

§ 2  
Friedhofsverwaltung 

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet  
(Friedhofsverwaltung).

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen und staatlichen 
Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen Aus schuss oder 
eine kirchliche Verwaltungsstelle be auftragen. 

(4) Im Zusammenhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra gung des Nutzungsrechts an einer 
Grabstätte, Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, Zulassung von Gewerbe treibenden 
sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck die erforderlichen personenbe-
zogenen Daten er hoben, ver arbeitet und genutzt werden. 

§ 3  
Schließung und Entwidmung 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und ein zelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund beschränkt 
geschlossen, geschlossen und entwidmet werden.
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(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nut zungsrechte mehr verliehen werden. Eine Verlängerung 
von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur 
noch in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, 
sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen 
waren. Grabstellen an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht 
neu belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten; nachträgliche Aus-
nahmen von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei 
bestehenden Nutzungsrechten genehmigen.

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden.
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird erst 

ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine ange-
messene Pietätsfrist vergangen ist.

II. Ordnungsvorschriften
§ 4  

Öffnungszeiten
(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorübergehend ge schlossen werden.

§ 5  
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in 
verletzender Weise gegen den christli chen Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anord-
nungen der mit der Aufsicht beauftragten Personen sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die 
der Fried hofsord nung zuwiderhandeln, das Betre ten des Friedhofs untersagen.

(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der Verantwortung Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht ges tattet: 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder Rollschuhen/ Inlinern/ Skateboards/ und ähnliches - ausgenommen Kin-
derwagen, Handwagen, Rollstühle und ähnliches, sowie Fahr zeuge der Friedhofsverwaltung und der für den 
Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringern - zu be fahren,

b) der Verkauf von Waren aller Art sowie das Anbieten von Dienstleistungen, 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen,
d) die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video – und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken,
e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der 

Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be stimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu entsorgen,
g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen au ßerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu verunreinigen,
h) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden, mitzubringen. 

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen anderer nicht beeinträchtigt werden.
(5) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 6  
dienstleistungen

(1) Die Dienstleistungserbringer haben die für den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten und die Sicherheits-
bestimmungen der jeweiligen Berufsgenossenschaft einzuhalten. 

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher und personeller 
Hinsicht zuverlässig sind. Gewerblich Tätige haben auf Anforderung den Nachweis der ordnungsgemäßen Anmel-
dung ihres Gewerbes zu erbringen.

(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer 
untersagt werden, wenn der Dienstleitungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende 
Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung enbehrlich.

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorü bergehend und nur 
an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der 
Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen, bei Unterbrechung der Tagesarbeit 
so herzurichten, dass eine Behinderung anderer ausge schlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem 
Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasserentnahme-
stellen des Friedhofs gereinigt werden.

(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zusam menhang mit 
ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7  

Anmeldung und Organisation einer Bestattung
(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung 

anzumel den. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauer-
feier) gestaltend mitwirken wird.
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(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung ges taltend mitwirken 
soll, ausschließen, wenn sie verlet zende Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche 
getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nut zungsrecht nachzuweisen.
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestattung fest. Die 

Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8  
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht nach Satz 
1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger 
Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg ver wendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali sche, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grund wassers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche 
nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.

(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mit telmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge ist die 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Lei chenbekleidungen gelten die Anforderungen des Ab satzes 2 entsprechend. 
(5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunst stoffen oder sonstigen 

nicht verrottbaren Werkstof fen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biolo-
gische Beschaf fenheit des Bodens oder des Grundwassers zu ver ändern. 

§ 9  
Ruhezeiten 

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre.
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre.

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen 

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden.
(2) Ausnahmsweise kann den Angehörigen bei besonders gewichtigen Gründen ein Recht auf Umbettung zustehen. Sie 

bedarf der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Antragsberechtigt ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. Bei allen 
Umbettungen muss das Einverständnis des Ehegatten, der Kinder und der Eltern durch schriftliche Erklärung nach-
gewiesen werden.

(3) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Zustimmung der unteren Gesundheitsbe-
hörde ausgegraben oder umgebettet werden. 

(4) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, die Zahlung aller 
Kosten sicherzustellen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederin standsetzung gärtnerischer oder 
baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen.

(5) Leichen oder Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, bedarf einer richterlichen Anordnung.
(6) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge hemmt.
(7) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können um gesetzt wer den, wenn Gestaltungsbestimmungen 

des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.

IV. Grabstätten
§ 11 

Arten und Größen
(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung:

a) Reihengrabstätten
b) Reihengrabstätten als Rasengrab
c) Urnenreihengrabstätten
d) Urnenreihengrabstätten als Rasengrab.
e) Doppelwahlgrabstätten mit eingeschränktem Nutzungsrecht
f) Doppelwahlgrabstätten mit eingeschränktem Nutzungsrecht als Rasengräber
g) Urnen-Doppelwahlgrabstätten mit eingeschränktem Nutzungsrecht
h) Urnen-Doppelwahlgrabstätten mit eingeschränktem Nutzungsrecht als Rasengräber 
i) Wahlgrabstätten
j) Urnenwahlgrabstätten
k) Grabstätten für perinatal verstorbene Kinder

Für die Grabstätten unter i) und j) gelten nur die allgemeinen Gestaltungsgrundsätze, während für die Grabstätten 
unter a) - h) und k) zusätzliche Gestaltungsvorschriften gelten. Im Übrigen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof 
maßgebend.
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(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche Nut zungsrechte 
nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer 
einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben jede Ände-
rung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mit zuteilen.

(3) Rechte an Grabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb eines 
Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.

In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche beigesetzt werden. 
Ausnahmen:

 a) Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes Kind.
 b) zwei gleichzeitig oder aus gleichem Anlass verstorbene Geschwister bis zum vollendeten 5. Lebensjahr.
 c) Vater oder Mutter mit einem Kind bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, die aus gleichem Anlass verstorben sind. 

(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe haben:
a) für Särge
 von Kindern: Länge: 1,50 m Breite: 0,90 m
 von Erwachsenen: Länge: 2,50 m Breite: 1,20 m
b)  für Urnen: Länge: 1,00 m Breite: 0,60 m

Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof 
maßgebend.
(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der 

Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 
0,30 m starke Erd wände getrennt sein.

(7) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwaltung bestimmt 
oder zugelassen sind. 

(8) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.), soweit 
erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung.

(9) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim Ausheben des 
Grabes das Grabzubehör von dem Fried hofsträger entfernt werden, sind die dadurch ent stehenden Kosten von der 
nutzungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wie derverwendbarkeit herausge-
nommener Pflanzen be steht nicht.

§ 12 
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten werden im Todesfall der Reihe nach einzeln für die Dauer der Ruhezeit vergeben. Das Nutzungs-
recht kann nicht verlängert werden.

(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird sechs Monate vor 
Ablauf durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekanntgemacht. Die betroffene Familie soll möglichst 
schriftlich benachrichtigt werden.

§ 13 
Urnenreihengrabstätten

(1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstellen, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit 
zur Beisetzung einer Asche vergeben werden. In einer Urnenreihengrabstätte kann nur eine Asche beigesetzt wer-
den.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Reihengrabstätten auch 
für Urnenreihengrabstätten.

§ 14 
doppelwahlgrabstätten mit eingeschränktem Nutzungsrecht

(1) Doppelwahlgrabstätten mit eingeschränktem Nutzungsrecht werden mit höchstens zwei Grabstellen vergeben. Sie 
schließen sich an die letzte vergebene Doppelwahlgrabstätte an. Die Dauer des Nutzungsrechts beträgt 30 Jahre, 
vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausgestellt. Das Nut-
zungsrecht kann nach Ablauf der Ruhezeit des Letztbeerdigten nicht verlängert werden.

(2) § 12 Abs. 2 dieser Ordnung gilt entsprechend.
(3) In einer Doppelwahlgrabstätte mit eingeschränktem Nutzungsrecht dürfen der Nutzungsberechtigte und ein Angehöriger 

im Sinne des § 16 Abs. 3 Ziffern 1 - 7 beigesetzt werden. § 16 Abs. 3 Satz 2 und die Abs. 4 u. 5 gelten entsprechend.

§ 15 
Urnen-doppelwahlgrabstätten mit eingeschränktem Nutzungsrecht

(1) Urnen-Doppelwahlgrabstätten mit eingeschränktem Nutzungsrecht sind Grabstellen, die zur Beisetzung von höch-
stens zwei Aschen vergeben werden. Sie schließen sich an die letzte vergebene Urnendoppelwahlgrabstätte an. Im 
Übrigen gilt § 14 sinngemäß.

(2) Es ist zulässig, anstelle der Beisetzung einer Asche in einer Urnen-Doppelwahlgrabstätte die Beisetzung in einer vor-
handenen Doppelgrabstätte durchzuführen, sofern dort eine Grabstelle noch nicht belegt ist. 
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§ 16 
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben. Die Dauer des Nutzungsrechts beträgt 30 
Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausgestellt.

(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Abs. 2 auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte um 30 
Jahre verlängert werden. Der Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlänge-
rungsantrages aufzufordern. Bei einer Beisetzung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte 
bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung.

(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen der Nutzungsberechtigte und folgende Angehörige des Nutzungsberechtigten beige-
setzt werden:

 1. Ehegatte,
 2. Lebenspartner gemäß Lebenspartnergesetz
 3. Kinder 
 4. Enkel
 5. Eltern
 6. Geschwister 
 7. Ehegatten der Kinder, der Enkel, der Geschwister.
 Grundsätzlich entscheidet der Nutzungsberechtigte, wer von den beisetzungsberechtigten Personen beigesetzt wird. 

Kann nach dem Tode eines Beisetzungsberechtigten die Entscheidung des Nutzungsberechtigten der Friedhofsver-
waltung nicht rechtzeitig vor der Beisetzung mitgeteilt werden, so ist der Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer 
Prüfung berechtigt, die Beisetzung zuzulassen. Die Bestattung anderer Personen bedarf neben der Zustimmung der 
Nutzungsberechtigten zusätzlich der Einwilligung der Friedhofsverwaltung.

(4) Der Nutzungsberechtigte kann zu seinen Lebzeiten sein Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 Nrn. 1 bis 7 genann-
ten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen des bisherigen und 
des neuen Nutzungsberechtigten sowie die schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich.

(5) Der Nutzungsberechtigte soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen seiner beisetzungsberech-
tigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach seinem Tode übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung 
des Rechtsnachfolgers ist nach Möglichkeit beizubringen. Hat der Nutzungsberechtigte nicht bestimmt, auf wen das 
Nutzungsrecht nach seinem Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 beisetzungs-
berechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der 
einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger hat der Friedhofsverwaltung auf dessen 
Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter ist. Ist der Rechtsnachfolger nicht daran interessiert, 
das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er das Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 genannten Personen 
oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die aufgrund seines Nutzungsrechtes bei-
setzungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4.

§ 17 
Urnenwahlgrabstätten

(1) Urnenwahlgrabstätten sind Wahlgrabstätten, die zur Beisetzung von einer oder mehreren Aschen vergeben werden. 
Im Übrigen gilt § 16 sinngemäß.

(2) Es ist zulässig, anstelle der Beisetzung einer Asche in einer Urnenwahlgrabstätte die Beisetzung in einer vorhan-
denen Wahlgrabstätte durchzuführen, sofern dort mehrere Grabstellen vorhanden sind und die Ruhezeit bezüglich 
einer Stelle abgelaufen ist.

§ 18 
Grabstätten für perinatal verstorbene Kinder

(1) Es werden auf besonderen Grabfeldern Grabstätten für perinatal (d.h. vor, während oder unmittelbar im Zusammen-
hang mit der Geburt) gestorbene Kinder angelegt. In diesen Grabstätten können auch Tot- und Fehlgeborene bestat-
tet werden, für die nach staatlichem Recht keine Bestattungspflicht besteht.

(2) Die Grabstätten werden für Särge und Urnen angelegt. Sie werden der Reihe nach belegt. Das Nutzungsrecht wird 
nur im Todesfall vergeben, und zwar für die Dauer von 10 Jahren. In jeder Grabstelle darf nur eine Bestattung vorge-
nommen werden. Im Übrigen gilt § 12 entsprechend.

§ 19 
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letz-
ten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grab stätte zulässig. Ausnahmen bedür-
fen der Zustim mung der Friedhofsverwaltung.

(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer Wahlgrabstätten besondere schriftliche Ver-

einbarungen über die künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von derartigen Vereinbarungen 
besteht nicht. 
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§ 20  
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt ein Verzeichnis über die Beigesetzten, die Grabstätten, die Nutzungsrechte und die 
Ruhezeiten.

V. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale
§ 21 

Gestaltungsgrundsatz
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofs zweck und die Würde 

des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage ge wahrt wird, Friedhofsbesucher nicht in ihrer 
Andacht gestört werden und der christliche Glaube nicht verletzt wird. 

(2) Es sind Grabfelder mit allgemeinen und mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften für die Grabstätten und die Grab-
male angelegt, zwischen denen gewählt werden kann. Darauf ist der Nutzungsberechtigte besonders hinzuweisen.

§ 22 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrsicherem Zustand zu halten. Hierfür sind die 
nutzungsberechtigten Personen verantwortlich.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unter-
haltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr 
im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen (z.B. 
Absperrungen, Umlegen von Grabmalen,) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung 
der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger 
berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu ent-
fernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genü-
gen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer 
von einem Monat aufgestellt wird. 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten
§ 23 

Allgemeines
(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nut zungsrechts 

angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten und öffentli che 
Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das Pflan zen von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht ges tattet. 

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die Verpflich-
tung zur Pflege besteht bis zum Ab lauf des Nutzungsrechtes.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, auf Kosten der Nutzungsberechtigten stark wuchernde, absterbende oder Bestat-
tungen behindernde He cken und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind 
von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vor gesehenen Plätzen abzulegen.

(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der Fried-
hofsverwaltung.

(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhü tung von Schäden, die durch fremde Per sonen und Tiere hervor-
gerufen werden, Vor kehrungen zu tref fen.

§ 24  
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Jede Grabstätte ist – unbeschadet der nachfolgenden Vorschriften – so zu gestalten und an die Umgebung anzu-
passen, dass der Friedhofszweck und die Würde des kirchlichen Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner 
Gesamtanlage gewahrt werden.

(2) Der Friedhof ist ein Garten des Lebens, in dem sich die Vielfalt von Gottes Schöpfung und christliche Verantwortung 
für die Umwelt zeigen sollen. Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild krautbekämpfungsmitteln sowie von bio-
logisch nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist 
nicht gestattet.

(3) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauerge binden, Trauerge-
stecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehäl tern, die an der Pflanze verblei-
ben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Mar kierungszeichen.

(4) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Fla schen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet.

§ 25 
Besondere Vorschriften für Rasengräber

(1) Rasengräber sind Grabstätten, die von der Friedhofsverwaltung mit Gras eingesät und gepflegt werden. Beeinträchti-
gungen des Zustandes der Grabstätte z.B. durch die Bodenverhältnisse oder ungünstige Witterung sind hinzunehmen.

(2) Eine private Grabpflege ist ausgeschlossen. Blumenschmuck, Kränze, Gestecke und anderer Grabschmuck kön-
nen auf Rasengräbern nicht niedergelegt oder aufgestellt werden. Das gilt während der Vegetationszeit auch für die 
Wegeflächen vor den Rasengräbern.
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(3) Kränze, Sträuße, Blumenschalen etc. müssen bis spätestens 1 Woche nach der Beerdigung entfernt werden, um die 
Grasnarbe nicht zu beschädigen. 

§ 26 
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmä ßig hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach 
schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung 
zu bringen. Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der nut-
zungsberechtigten Person in Ordnung bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 
2 nicht nachgekommen, kann die Friedhofsverwaltung der nutzungsberechtigten Person unbeschadet seiner Kosten-
pflicht auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich 
unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufge-
fordert, das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides 
zu entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht zu einer Aufbewahrung des abgeräumten Materials verpflichtet.

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch eine 
öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbe-
kannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofs-
verwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die 
Friedhofsverwaltung
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und
b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist 
die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofs-
verwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen bzw. entfernen lassen.

VII. Grabmale und andere Anlagen
§ 27 

Errichten und Ändern von Grabmalen
(1) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz und geschmiedetes oder gegossenes Material verwendet werden. Aus-

nahmen bedürfen der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.
(2) Grabmale dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung der Friedhofsverwaltung errichtet oder verändert 

werden. Die Genehmigung setzt die Beachtung des § 26 voraus. Die Genehmigung ist vor Aufstellung oder Ände-
rung bei der Friedhofsverwaltung schriftlich zu beantragen. Dem Antrag ist eine Zeichnung im Maßstab 1:10 beizu-
fügen, aus der insbesondere die Anordnung von Schrift und Symbolen auf dem Grabmal ersichtlich ist. Eine Geneh-
migung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits vorhandenen Grabmal anlässlich einer weiteren Beisetzung 
lediglich der Name, die Berufsbezeichnung, das Geburts- und Sterbedatum des Beigesetzten in gleicher Ausführung 
wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden soll.

(3) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe 
nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher 
sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen.

(4) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht den Anzeigeun-
terlagen, und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nutzungsberechtig ten Person 
eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnis-
losem Ab lauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abän derung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungs-
berechtigten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßi ger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer 
Anlagen gilt § 22 Abs. 2.

(5) Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise ange-
bracht werden.

§ 28  
Zusätzliche Gestaltungsvorschriften für Grabstätten und Grabmale gemäß § 21 Abs. 2 dieser Ordnung

(1) Die Grabstätte muss eine rechteckige Form aufweisen. Die Maße richten sich nach der Anzahl der Grabstellen.
(2) Die Grabstätte ist zu bepflanzen. Eine Grababdeckung mit Beton, Terrazzo, Teerpappe, Kunststoffen oder ähnliches 

ist nicht gestattet. Eine Abdeckung mit Natursteinen ist bis zur Hälfte der Fläche der Grabstätte zulässig.
(3) Grabhügel dürfen eine Höhe von 20 cm nicht überschreiten.
(4) Die Grabstätten sind mit einer Natursteineinfassung oder mit einer Hecke einzufassen.
(5) Grundsätzlich ist das Aufstellen von Bänken und Stühlen nicht gestattet. Die Friedhofsverwaltung kann in besonde-

ren Ausnahmefällen das Aufstellen einer kleinen und unauffälligen Bank genehmigen.
(6) Bei der Größe der Grabmale ist auf die Größe der Grabstätte Rücksicht zu nehmen. Unverhältnismäßig große Grab-

male sind zu vermeiden.
(7) Auf Rasengräbern darf nur eine Gedenkplatte in der Größe 40 x 40 cm mit einer Stärke von 4 - 14 cm liegend ange-

bracht werden. Auf Doppelwahlgrabstätten mit eingeschränktem Nutzungsrecht als Rasengräber kann anstelle zweier 
getrennter Gedenkplatten auch eine Gedenkplatte mit einer Fläche von bis zu 0,32m2 (entspricht 40x80 cm) ange-
bracht werden. Als Material wird Granit geschliffen und poliert vorgeschrieben. Die Gedenkplatte ist am Kopfende in 
einer Flucht mit den anderen Platten der Nachbargräber genau in der Mitte der Grabbreite so zu verlegen, dass die 
Oberfläche mit der Höhe der Rasenfläche abschließt. Die Beschriftung ist ausschließlich vertieft anzubringen.
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§ 29  
Mausoleen und gemauerte Grüfte

Mausoleen und ge mauerte Grüfte dürfen nicht gebaut werden. 

§ 30  
Entfernung

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung entfernt wer den.

(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Be kanntmachung über das Abräumen der Grabstätten veranlasst die Fried-
hofsverwaltung die Entfernung der Grabmale und anderer Anlagen. Innerhalb von 3 Monaten nach der Bekanntma-
chung über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Nut zungszeit können 
die nutzungsberechtigte Person Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale 
nach § 30 handelt. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere Anlagen zu leis ten. Sie ist 
auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen verpflichtet. Die Friedhofsverwaltung hat 
auch keinen Gebührenbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst abräumt.

§ 31  
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grab male

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglich keit von der Friedhofsverwaltung erhalten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern
§ 32  

Leichenkammer 
(1) Die Leichenkammer dient zur Auf nahme von Leichen bis zur Bestattung. 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, so fern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von einem Beauf-

tragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen spä testens 30 Minuten vor Beginn der Trauerfeier 
ge schlossen werden.

(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzge-
setz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeit-
punkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufge stellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher 
Genehmi gung der unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden.

§ 33 
Benutzung der Friedhofskapelle

(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfügung.
(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen.
(3) Die Benutzung kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer nach dem 

Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem 
genannten Zeitpunkt be standen hat oder wenn Bedenken wegen des Zu standes der Leiche bestehen.

IX. Haftung und Gebühren
§ 34  

Haftung
Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schä den, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag er richtete Grabmale 
und andere Anlagen entstehen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn sie nachweisen können, dass sie zur Abwendung 
der Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet haben. 

§ 35  
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrich tungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebüh-
renordnung zu entrichten.

X. Schlussvorschriften
§ 36  

Inkrafttreten
(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtli chen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 

in Kraft, frühestens am 01.03.2012.
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der bisherigen Fas sung außer Kraft:

Nahrendorf, den 10.01.2012 
Der Kirchenvorstand: 
L. S. 
St. Lackner Fröhling 
Vorsitzender Kirchenvorsteher



- 74 -

Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg Nr. 3/2012 vom 01.03.2012

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kirchenge-
meindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bleckede, den 14.02.2012 
Der Kirchenkreisvorstand:
L. S. 
Cordes J. v. Brockhusen 
Vorsitzender Kirchenkreisvorsteher

Friedhofsgebührenordnung (FGO) für den Friedhof 
der Ev.-luth. St. Lamberti-Kirchengemeinde Nahrendorf in Nahrendorf.

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. 
November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 34 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Nahrendorf für den Friedhof in Nahrendorf am 07.12.2011 folgende Friedhofsgebührenordnung 
beschlossen:

§ 1 
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der Fried-
hofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2 
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihm 

zurechenbares Verhalten ausgelöst hat,
2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat,
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder 

wer für die Gebührenschuld eines Anderen kraft Gesetzes haftet.
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird,
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder 

wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nutzungsrechtes für die 
gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der 
gesamten Verlängerung der Grabstätte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der jeweiligen gebühren-
pflichtigen Leistung.

(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshandlung.

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, sofern ausste-
hende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist.

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.
(4) Die Gebühren können auf Antrag im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachlicher Härte 

gestundet sowie ganz oder teilweise erlassen werden.

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der 
Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurun-
den ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag.

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder die Gebühren-
schuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungszwangsverfahren ein-
gezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

(4) Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachlicher Härte gestundet sowie 
ganz oder teilweise erlassen werden.
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§ 6 
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten:
1. Reihengrabstätte (auch für Rasengräber):

a) für Personen über 5 Jahre - für 30 Jahre - : 465,00 €
b) für perinatal Verstorbene und Kinder bis zu 5 Jahren - für 30 Jahre - : 120,00 €

2. Wahlgrabstätte mit Beschränkungen (auch für Rasengräber):
a) für 30 Jahre - je Grabstelle - : 630,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle - :  21,00 €

3. Wahlgrabstätte (auch für Rasengräber):
a) für 30 Jahre - je Grabstelle -: 960,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle -: 32,00 €

4. Urnenreihengrabstätte (auch für Rasengräber): 345,00 €
5. Urnenwahlgrabstätte mit Beschränkungen (auch für Rasengräber):

a) für 30 Jahre - je Grabstelle - 420,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle 14,00 € 

6. Urnenwahlgrabstätte (auch für Rasengräber):
a) für 30 Jahre - je Grabstelle - :  630,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle - :  21,00 €

7. Urnenbeisetzung in einer vorhandenen Wahlgrabstätte:
 wie Ziffern 2 oder 3 (nicht 4 - 6)
II. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle / Friedhofskapelle:
1) Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle

(einschl. Heizung und Reinigung)
je Bestattungsfall: 100,00 €

2) Kühlanlage/vorübergehende Aufbahrung einer Leiche
- je Tag 30,00 €

III. Gebühren für die Beisetzung:
 Nach tatsächlichem Aufwand.
IV.  Gebühren für Umbettungen:
 Nach tatsächlichem Aufwand
V.  Gebühren für die Genehmigung der Errichtung oder Änderung von Grabmalen und für die Prüfung der 

Standsicherheit von Grabmalen:
1) Errichtung stehender Grabmale 40,00 €
2) Errichtung liegender Grabmale 20,00 €
3) Änderung der Grabmale oder der Einfassung von Grabstellen 40,00 €
VI. Sonstige Gebühren:
1. Rasengräber

a) Rasengrabpflege - je Grabstelle -: 
 (41 €/ Jahr Liegezeit) 1.230,00 €
b) Rasengrabpflege je Grabstelle bei Urnengrabstellen
 (20,50 €/ Jahr Liegezeit) 615,00 €

2. Pflege der Fläche bei vorzeitiger Beendigung der Grabpflege
- je Grabstelle/Jahr Restliegezeit -: 32,00 €

3. Ersatzbeseitigung von Grabgewölben gem. § 24 Friedhofsordnung nach tatsächlichem Aufwand

§ 7
Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, setzt der Kirchenvorstand die zu ent-
richtende Vergütung von Fall zu Fall nach dem tatsächlichen Aufwand fest.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung, frü-
hestens aber am 01.03.2012, in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die bisherige Friedhofsgebührenordnung außer Kraft.

Nahrendorf , den 15.01.2012 
Der Kirchenvorstand:
L. S. 
St. Lackner Fröhling 
Vorsitzender Kirchenvorsteher
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Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kirchenge-
meindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bleckede, den 14.02.2012 
Der Kirchenkreisvorstand:
L. S. 
Cordes J. v. Brockhusen 
Vorsitzender Kirchenkreisvorsteher

Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde in Neetze.

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwal tung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord nung) vom 13. 
November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchenge meinde Neetze am 
01.02.2012 Friedhofsordnung be schlossen:
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein sicht-
bares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündet, 
dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn glau ben, das ewige Leben geben wird. Aus 
dieser Er kenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Wei sung.

Inhaltsübersicht
I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 Friedhofsverwaltung
§ 3 Schließung und Entwidmung

II. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Dienstleistungen

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Anmeldung einer Bestattung
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 9 Ruhezeiten
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen

IV. Grabstätten
§ 11 Allgemeines
§ 12 Reihengrabstätten
§ 13 Wahlgrabstätten
§ 14 Urnenreihengrabstätten
§ 15 Urnenwahlgrab stätten
§ 16 Rasengrabstätten
§ 17 Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 18 Bestattungsverzeichnis

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen
§ 19 Gestaltungsgrundsatz
§ 20 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen

VI. Anlage und Pflege von Grabstätten
§ 21 Allgemeines
§ 22Grabpflege, Grabschmuck
§ 23 Vernachlässigung

VII. Grabmale und andere Anlagen
§ 24 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 25 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 26Entfernung
§ 27 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern
§ 28 Leichenhalle
§ 29 Benutzung der Friedhofskapelle 



- 77 -

Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg Nr. 3/2012 vom 01.03.2012

IX. Haftung und Gebühren
§ 30 Haftung
§ 31 Gebühren

X. Schlussvorschriften
§ 32 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I. Allgemeine Vorschriften
§ 1  

Geltungsbereich und Friedhofszweck
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Neetze in seiner jeweiligen Größe. Der 

Friedhof umfasst zur Zeit die Flur stücke 29/2, 92/31, 94/25, 95/25 Flur 21 Gemarkung Neetze in Größe von insge-
samt 1,7142 ha. Eigentümer/in der Flurstücke ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde Neetze. 

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Neetze/ Gemeinde Rullstorf Ortsteile Boltersen, Neu-Boltersen, Neumühlen hatten, sowie derjenigen, die bei 
ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grab stätte besaßen. Der Fried hof dient auch der Bestat-
tung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. 

(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kirchenvorstandes.

§ 2  
Friedhofsverwaltung 

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet  
(Friedhofsverwaltung).

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen und staatlichen 
Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen Aus schuss oder 
eine kirchliche Verwaltungsstelle be auftragen. 

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder 
Übertra gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer 
Anlagen, dem Tätigwerden von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten dür-
fen für den jeweiligen Zweck er hoben, ver arbeitet und genutzt werden. 

§ 3  
Schließung und Entwidmung 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und ein zelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund beschränkt 
geschlossen, geschlossen und entwidmet werden.

(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nut zungsrechte mehr verliehen werden. Eine Verlänge rung 
von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur An passung an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur 
noch in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeit punkt der beschränkten Schließung noch Nutzungs rechte bestehen, 
sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen 
waren. Grabstellen an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht 
neu belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberech tigten. Ausnahmen von dieser 
Ein schränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nut-
zungsrechten zulassen.

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden.
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent widmung wird erst 

ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezei ten abgelaufen sind und eine ange-
messene Pie tätsfrist vergangen ist.

II. Ordnungsvorschriften
§ 4  

Öffnungszeite
(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorübergehend ge schlossen werden.

§ 5  
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in 
verletzender Weise gegen den christli chen Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anord-
nungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der Fried hofsord nung 
zuwiderhandeln, das Betre ten des Friedhofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht ges tattet:
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art - ausgenommen Kinderwagen, Roll-

stühle, Handwagen sowie Fahr zeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Dienstlei-
stungserbringer - zu be fahren,

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten, 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen,



- 78 -

Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg Nr. 3/2012 vom 01.03.2012

d) Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwerten,
e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der 

Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be stimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu entsorgen,
g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen au ßerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu verunreinigen,
h) Hunde mitzubringen
i) zu lärmen und zu spielen. 

(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt werden.
(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 6  
dienstleistungen

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof geltenden 
Bestimmungen zu beachten. 

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher und personeller 
Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer 
untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende 
Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung ent behrlich.

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorü bergehend und 
nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager plätze sind nach Beendigung 
der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung der 
Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer ausge schlossen ist. Die Dienstleistungserbringer 
dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den 
Wasserentnah mestellen des Friedhofs gereinigt werden.

(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zusam menhang mit 
ihrer Tätig keit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7  

Anmeldung einer Bestattung
(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Friedhofsverwal-

tung anzumel den. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich 
Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung ges taltend mitwirken 
soll, ausschließen, wenn sie verlet zende Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche 
getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nut zungsrecht nachzu-
weisen.

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestattung fest. Die 
Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8  
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht nach 
Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger 
Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg ver wendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali sche, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grund wassers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche 
nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.

(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mit telmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge ist die 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Lei chenbekleidungen gelten die Anforderungen des Ab satzes 2 entsprechend. 
(5) Für die Bestattung in zugänglichen, aus gemau erten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz 

zugelassen, die luftdicht verschlos sen sind.
(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunst stoffen oder sonstigen 

nicht verrottbaren Werkstof fen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biolo-
gische Beschaf fenheit des Bodens oder des Grundwassers zu ver ändern. 

§ 9  
Ruhezeiten 

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre, bei verstorbenen Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 20 Jahre.
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre.



- 79 -

Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg Nr. 3/2012 vom 01.03.2012

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen 

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden.
(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Gesundheitsbe-

hörde ausgegraben oder umgebettet werden. 
(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle Kosten zu über-

nehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederin standsetzung gärtnerischer oder baulicher Anla-
gen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen.

(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge hemmt.
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können um gesetzt wer den, wenn Gestaltungsbestimmungen 

des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.

IV. Grabstätten
§ 11 

Allgemeines
(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung:

a) Reihengrabstätten (§ 12),
b) Wahlgrabstätten (§ 13),
c) Urnenreihengrabstätten (§ 14),
d) Urnenwahlgrabstätten (§ 15).

(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche Nut zungsrechte 
nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer 
einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben jede Ände-
rung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mit zuteilen.

(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb 
eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht 
nicht.

(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder eine Asche bestattet werden. Eine verstor bene Mutter und 
ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes Kind oder zwei gleichzei tig verstorbene Kinder bis zum 
vollendeten 5. Le bensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet wer den.

(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe haben:
a) für Särge von Kindern: Länge: 1,50 m Breite: 0,90 m, 
 von Erwachsenen: Länge: 2,50 m Breite: 1,20 m,
b) für Urnen: Länge: 0,80 m Breite: 0,80 m.

Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof 
maßgebend.
(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der 

Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 
0,30 m starke Erd wände getrennt sein.

(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwaltung bestimmt 
oder zugelassen sind. 

(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.), soweit 
erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung.

(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim Ausheben des 
Grabes das Grabzubehör von dem Fried hofsträger entfernt werden, sind die dadurch ent stehenden Kosten von der 
nutzungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wie derverwendung herausgenom-
mener Pflanzen be steht nicht.

§ 12 
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Bestattung der 
Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 

(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon kann sechs Monate vor Ab lauf der Ru hezeit durch ein Hin-
weisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht werden. 

§ 13 
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder mehre ren Grabstellen vergeben werden. 
Die Dauer des Nutzungs rechtes beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht 
wird eine Urkunde ausgestellt. 

(2) Der Vorerwerb einer Wahlgrabstätte ist nach Zustimmung des Kirchenvorstandes möglich. Reihen- und Rasengräber 
sind vom Vorerwerb ausgeschlossen. Die Gebühr für den Vorerwerb richtet sich nach der jeweils gültigen Friedhofs-
gebührenordnung und ist zum Zeitpunkt des Vorerwerbs fällig. Bereits bei der ersten Beisetzung wird eine Gebühr 
zur Verlängerung der Grabstätte zur Anpassung an die Ruhefrist berechnet. Der Nutzungsberechtigte hat die Grab-
stätte direkt nach dem Vorerwerb anzulegen und dauerhaft zu pflegen.
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(3) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahl grabstätte um 
max. 30 Jahre verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeiti gen Stellung eines Ver-
längerungsantrages aufzufor dern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nut zungsrecht für die gesamte Wahlgrab-
stätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlän gerung richten sich nach der jeweiligen Gebühren-
ordnung.

(4) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungs berechtigte Person und folgende Angehörige bestattet werden: 
a) Ehegatte,
b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft,
c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) Eltern, 
f) Geschwister,
g) Stiefgeschwister,
h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben.

Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den bestattungsberechtigten Personen bestattet 
wird. Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungs berechtigten Person der 
Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtge-
mäßer Prüfung berech tigt, die Bestattung zuzulassen. Die Bestattung an derer, auch nichtverwandter Personen bedarf 
eines Antrags der nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.
(5) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Leb zeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 Buchstaben 

a) bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen der 
bisherigen und der neuen nut zungsberechtigten Person sowie die schriftliche Genehmi gung der Friedhofsverwaltung 
erforderlich.

(6) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer bestattungs-
berechtigten Angehörigen das Nutzungs recht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schrift liche Einverständniser-
klärung der Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat die nut zungsberechtigte Person 
nicht bestimmt, auf wen das Nut zungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die 
nach Absatz 3 bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort ge nannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nut-
zungsrecht innerhalb der einzelnen Gruppen der je weils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die Rechts-
nachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen nachzu weisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter 
oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, 
das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nut zungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 ge nannten 
Personen oder, wenn eine solche nicht vor handen ist, auf eine Person übertragen, die auf grund ihres oder seines 
Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4.

§ 14  
Urnenreihengrabstätten

(1) Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung von Aschen für die Dauer der Ruhezeit ver geben. In einer Urnenrei-
hengrabstätte darf nur eine Asche bestattet werden.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung et was anderes ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten auch die Vor-
schriften für Rei hengrabstätten. 

§ 15 
Urnenwahlgrabstätten

(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen zur Bestattung einer Asche für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung et was anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch die Vor-
schriften für Wahlgrabstätten.

§ 16  
Rasengräber

Für alle Grabarten, die auch als Rasengräber vorhanden sind, gelten zusätzlich folgende Bestimmungen:
(1) Rasengräber werden in der dafür ausgewiesenen Fläche im Todesfall vergeben. Rasendoppelgräber können nur 

einmalig verlängert werden im Fall der zweiten Beisetzung. Darüber hinaus ist eine Verlängerung des Nutzungs-
rechts nicht möglich.

(2) Die Anlage und Pflege der Rasengräber erfolgt friedhofsseitig und kostenpflichtig in voraus für die Dauer der Ruhe-
frist. Auf den Rasengräberfeldern dürfen keine Anpflanzungen vorgenommen werden. Das Aufstellen einer Pflanz-
schale mit max. 30 cm Durchmesser und max. 10 kg Gewicht oder eines Wintergestecks auf der Grabplatte ist zuläs-
sig. Am Gedenkstein der Rasengräberfläche kann jederzeit Blumenschmuck abgelegt werden.

(3) Die Grabplatten für Rasen-Einzelgräber haben die Maße Breite 50 cm, Höhe 40 cm, Stärke 6 cm. Für Rasen-Dop-
pelgräber sind die Maße Breite 60 cm, Höhe 40 cm und Stärke 6 cm vorgegeben. Es dürfen ausschließlich liegende 
Platten verwendet werden, deren Material aus Stein ist. Die Grabplatten müssen zum Übermähen geeignet sein. Die 
Grabplatte ist am Kopfende fluchtend mit der Grabbegrenzungslinie und genau in der Mitte der Grabbreite flächen-
bündig mit der Grasnabe zu verlegen.

(4) Die Kränze werden ca. 3 Wochen nach der Beisetzung friedhofsseitig entsorgt oder auf die dafür vorgesehene Abla-
gefläche verbracht.
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§ 17  
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letz-
ten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grab stätte zulässig. Ausnahmen bedür-
fen der Zustim mung der Friedhofsverwaltung.

(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
(3) Die nutzungsberechtigte Person hat die Pflicht, bei der Rückgabe für die Abräumung und Einebnung der Grab-

stätte zu sorgen. Die Arbeiten können alternativ kostenpflichtig von der Friedhofsverwaltung ausgeführt werden. Die 
Gebühr richtet sich nach der jeweils gültigen Friedhofsgebührenordnung.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer Wahlgrabstätten besondere schriftliche Ver-
einbarungen über die künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von derartigen Vereinbarungen 
besteht nicht. 

§ 18  
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an welcher 
Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. Anonyme Grabstätten sind unzulässig.

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen
§ 19  

Gestaltungsgrundsatz
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofs zweck und die Würde des 
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage ge wahrt wird. 

§ 20 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes bewir-
ken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christ-
lichen Glauben richten. Im Übrigen gilt § 19 entspre chend. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite 
oder Rückseite eines Grabmals in unauffäl liger Weise angebracht werden.

(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der Wertschöpfungs-
kette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ 
hergestellt sind.

(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Hierfür sind die 
nutzungsberechtigten Personen verantwortlich.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unter-
haltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr 
im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen treffen 
(z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung 
der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger 
berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu ent-
fernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genü-
gen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer 
von einem Monat aufgestellt wird. 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten
§ 21 

Allgemeines
(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nut zungsrechts 

angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten und öffentli che 
Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das Pflan zen von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht gestattet. 

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die Verpflich-
tung zur Pflege besteht bis zum Ab lauf des Nutzungsrechtes.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder Bestattungen behindernde He cken und 
Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfer-
nen und an den dafür vor gesehenen Plätzen abzulegen.

(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der Fried-
hofsverwaltung.

(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhü tung von Schäden, die durch fremde Per sonen und Tiere hervor-
gerufen werden, Vor kehrungen zu tref fen.

§ 22 
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch nicht abbaubaren Rei-
nigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist nicht gestattet.
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(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauerge binden, Trauerge-
stecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehäl tern, die an der Pflanze verblei-
ben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Mar kierungszeichen.

(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Fla schen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet.

§ 23  
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmä ßig hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach 
schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung 
zu bringen. Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Ver-
pflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädi-
gung entziehen, soweit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In 
dem Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal und die anderen Anlagen 
innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen. 

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann durch eine 
öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen werden. Außerdem kann 
die unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert werden, sich mit 
der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, 
kann die Friedhofsverwaltung
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und
b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist 
die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofs-
verwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen oder entfernen lassen.

VII. Grabmale und andere Anlagen
§ 24 

Errichtung und Änderung von Grabmalen
(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen 

mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des technischen Regel-
werks entspricht. 

(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen sollen alle 
wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die 
Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein.

(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der 
Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das 
technische Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen werden, wenn die 
Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der 
Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt.

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jah-
res nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist.

(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe 
nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsi-
cher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der 
Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen Anleitung zur Standsicherheit von 
Grabmalanlagen (TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die Pla-
nung, Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.

(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleistungserbrin-
ger (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, Berechnung und Ausführung von Gründungen) 
eine Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 
ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu dokumentieren.

(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung spätestens 
sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahmeprüfung und die Abnahme-
bescheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal vorzulegen.

(8) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, 
unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart zu wählen und nach 
der TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in 
der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren 
und zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit 
Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren.

(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht den Anzeigeun-
terlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nutzungsberechtig ten Person 
eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnis-
losem Ab lauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abän derung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungs-
berechtigten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßi ger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer 
Anlagen gilt § 20 Absatz 4.
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§ 25 
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder ge mauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen der bestehenden 
Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten § 20 Absätze 3 und 4 entspre-
chend. 

(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vor handenen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist nur möglich, wenn 
sich die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, 
alle mit der Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrssiche-
rungspflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten Grüfte von 
den nutzungsberechtigten Personen vollständig zu entfernen.

§ 26 
Entfernung

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung entfernt wer den.

(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Be kanntmachung über das Abräumen der Grabstätten veranlasst die 
Friedhofsverwaltung die Entfernung von Grabmalen und anderen Anlagen. Innerhalb von drei Monaten nach der 
Bekanntma chung über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Nut-
zungszeit können die nutzungsberechtigten Personen Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen, soweit es 
sich nicht um Grabmale nach § 27 handelt. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere 
Anlagen zu leis ten. Sie ist auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen verpflich-
tet. Die Friedhofsverwaltung hat auch keinen Gebührenbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst 
abräumt.

§ 27 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grab male

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglich keit von der Friedhofsverwaltung erhalten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern
§ 28 

Leichenhalle 
(1) Die Leichenhalle dient zur Auf nahme von Leichen bis zur Bestattung. 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, so fern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von einem Beauf-

tragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen spä testens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauer-
feier ge schlossen werden.

(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzge-
setz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeit-
punkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufge stellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher 
Genehmi gung der unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden.

§ 29  
Benutzung der Friedhofskapelle

(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfügung.
(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen.
(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer 

nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krank-
heit zu dem genannten Zeitpunkt be standen hat oder wenn Bedenken wegen des Zu standes der Leiche bestehen.

IX. Haftung und Gebühren
§ 30  

Haftung
Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schä den, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag er richtete Grabmale, 
und andere Anlagen entstehen. 

§ 31  
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrich tungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebüh-
renordnung zu entrichten.

X. Schlussvorschriften

§ 32  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtli chen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.
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(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fas sung vom 22.08.1990 außer Kraft.

Neetze (Ort), 01.02.2012 (Datum) 
Der Kirchenvorstand:
L. S. 
B. Borowski, P. Schwaberau 
Vorsitzender: Kirchenvorsteher:

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kirchen-
gemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Lüneburg, 14.02.2012 
Der Kirchenkreisvorstand:
L. S. 
Cordes J. v. Brockhusen 
Vorsitzender: Kirchenkreisvorsteher:

Friedhofsgebührenordnung (FGO) für den Friedhof 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde in Neetze.

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. 
November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Neetze für den Friedhof in Neetze am 01.02.2012 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen:

§ 1 
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der Fried-
hofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2 
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihm 

zurechenbares Verhalten ausgelöst hat,
2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat,
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder 

wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird,
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder 

wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nutzungsrechtes für die 
gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der 
gesamten Verlängerung der Grabstätte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der jeweiligen gebühren-
pflichtigen Leistung.

(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshandlung.

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, sofern ausste-
hende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist.

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der 
Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurun-
den ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag.
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(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder die Gebühren-
schuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungszwangsverfahren 
eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu 
tragen.

§ 6 
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten:
1. Reihengrabstätte:

a) für Personen über 5 Jahre - für 30 Jahre:  390,00 € 
b) für Kinder bis zu 5 Jahren – für 30 Jahre: 100,00 €

2. Wahlgrabstätte:
a) Für 30 Jahre - je Grabstelle- : 450,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung – je Grabstelle -: 15,00 €

3. Urnenreihengrabstätte:
Für 30 Jahre: 300,00 €

4. Urnenwahlgrabstätte:
a) Für 30 Jahre - je Grabstelle - : 330,00 €

5. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten (gem. § 13 Absatz 2 FO) ist für 
jedes Jahr, um das das Nutzungsrecht verlängert wird, 1/30 (einzusetzen ist die Jahreszahl aus Nummern 2 oder 4) 
der Gebühren nach Nummern 2 und 4 zu entrichten.

Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich.
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte Nutzungs-
zeit im Voraus erhoben.
II. Gebühren für die Bestattung:
Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüssigen Erde:
1. für eine Erdbestattung: Abrechnung über das Bestattungsinstitut
2. für eine Urnenbestattung: Abrechnung über das Bestattungsinstitut
III. Verwaltungsgebühren:
1. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines stehenden Grabmals einschließlich
 Standsicherheitsprüfung ___ €
2. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines liegenden Grabmals ___ €
3. Prüfung der Anzeige bei Veränderung eines Grabmales oder der Ergänzung
 von Inschriften ___ €
IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr zur Finanzierung der Kosten für (___)
Für ein Jahr
- je Grabstelle -: ___  €
V. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer / Friedhofskapelle:
1. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer
 je Sarg pro Tag: ___  €
2. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle
 je Trauerfeier: 120,00 €
VI. Sonstige Gebühren
1. Gebühr für die spätere Entsorgung von Steinumrandungen

a) Einzelgrab 150,00 €
b) Doppelgrab 225,00 €
c) Dreiergrab 300,00 €
d) Urnen-Einzelgrab 75,00 €
e) Urnen-Doppelgrab 110,00 €

2. Rasenpflege
a) je Rasen-Einzelgrab für 30 Jahre in voraus 1.200,00 €
b) je Rasen-Doppelgrab für 30 Jahre in voraus 2.400,00 €
c) für jedes Jahr der Verlängerung bei Rasen-Doppelgräbern je Grabstelle 40,00 €
d) je Urnen-Rasen-Einzelgrab für 30 Jahre in voraus 780,00 €
e) je Urnen-Rasen-Doppelgrab für 30 Jahre in voraus 1.560,00 €
f) für jedes Jahr der Verlängerung bei Urnen-Rasen-Doppelgräbern 
 je Grabstelle 26,00 €

3. vorzeitige Beendigung der Grabpflege pro Jahr und Grabstelle 40,00 €
(max. 5 Jahre vor Ablauf der Ruhefrist, Anlage als Rasengrab mit friedhofsseitiger Pflege)
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§ 7
Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Auf-
wand berechnet. (Z.B. Abräumung und Einebnung einer Grabstätte) 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebühren-ordnung in der Fassung vom 
17.04.1997 außer Kraft.

Neetze, 01.02.2012 
Der Kirchenvorstand:
L. S. 
Vorsitzender: Kirchenvorsteher: 
B. Borowski, P. Schwaberau

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der 
Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt

Lüneburg, 14.02.2012 
Der Kirchenkreisvorstand:
L. S. 
Cordes J. v. Brockhusen 
Vorsitzender: Kirchenkreisvorsteher:
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Amt für Landentwicklung Lüneburg 

LGLN - Regionaldirektion  Lüneburg 
Adolph-Kolping-Str. 12, 21337 Lüneburg 

 

Öffent l iche   Bekanntmachung 
O.Nr. 01/12 HA. Bd. V   
Unternehmensflurbereinigung Dahlenburg                                              Lüneburg, den 22.02.2012 
Landkreis Lüneburg   
- Vf.-Nr. 3 06 2109 -  
 

Einladung 
zur Bekanntgabe und Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse 

für die nachträglich zum Verfahren zugezogenen Flurstücke 
 
 
Die Ergebnisse der Wertermittlung der zum Unternehmensflurbereinigungsverfahren Dahlen-
burg nachträglich zugezogenen Flurstücke liegen vor und werden gemäß § 32 des Flurberei-
nigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16. März 1976 (BGBl. I, S. 546), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794), durch Auslegung bekannt gegeben. 
 
Von dieser Feststellung sind folgende Flurstücke betroffen: 
 
Gemeinde Flecken Dahlenburg, Gemarkung Buendorf, 
Flur 1,  Flurstück 441/182 
Flur 2,  Flurstücke 150, 299, 300, 301 
Flur 3,  Flurstücke 18/3, 18/5, 19/3, 19/4, 23/2, 27/14, 45/20 
 
Gemeinde Flecken Dahlenburg, Gemarkung Eimstorf, 
Flur 1,  Flurstück 37/1 
Flur 2,  Flurstücke 8, 23/1 
 
Gemeinde Flecken Dahlenburg, Gemarkung Dahlenburg, 
Flur 1, Flurstücke 87/9, 88/8, 89/13, 90/13, 90/15, 91/7, 91/9, 91/11, 92/9, 92/11, 

95/4, 96/4, 97/2, 98/4, 137/18, 198/13 
Flur 3, Flurstücke 22/3, 24/1, 26/1, 28/1, 29/1, 38/6, 46/4, 56/38, 70/34, 71/35, 

76/37, 77/38 
Flur 5,  Flurstück 475/16 
 
Gemeinde Flecken Dahlenburg, Gemarkung Riecklingen, 
Flur 2,  Flurstücke 2/7, 2/9, 6/8, 6/11, 6/20, 6/22, 75/2, 75/4,  
 
Gemeinde Dahlem, Gemarkung Dahlem, 
Flur 5,  Flurstück 28/2 
Flur 6,  Flurstücke 2, 3 
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Der Anhörungstermin zur Bekanntgabe und Erläuterung findet statt am  
 
Donnerstag,  den 22. März 2012 von 09:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 
 
im Amt für Landentwicklung Lüneburg, Zimmer 316/317, Adolph-Kolping Straße 12, 
21337 Lüneburg statt. Alle Beteiligten des Unternehmensflurbereinigungsverfahrens Dahlen-
burg haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich die Wertermittlungsergebnisse der betroffe-
nen Flurstücke durch Mitarbeiter des Amtes erläutern zu lassen. 
 
Sollten Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung bestehen, können die Betei-
ligten diese im Anhörungstermin, spätestens aber bis zum 28. März 2012 (Bekanntgabe der 
Feststellung der Wertermittlungsergebnisse) schriftlich oder mündlich vorbringen. Die Ein-
wendungen werden überprüft. 
 
Sollte ein/e Beteiligte/r an der Wahrnehmung des Termins verhindert sein, kann er/sie sich 
durch einen/eine Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Vollmachtsvordrucke sind im Amt für 
Landentwicklung Lüneburg unter u.g. Telefonnummer anzufordern. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Schulz (Telefon 04131 8545-1218) oder Herr Dammann 
(04131 8545-1219) zur Verfügung. 
 
 
gez. Schulz                                      Dienstsiegel 
 

               Landesamt für Geoinformation und 

Landentwicklung Niedersachsen 
Freiwilliger Landtausch Hitzacker - Grabau                    Regionaldirektion Lüneburg  

- Amt für Landentwicklung Lüneburg -  
Adolph-Kolping-Str. 12, 21337 Lüneburg 
Tel. 04131/8545-1238 

Lüneburg, den 22.02.2012 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
 
Durch Beschluss vom 15.02.2012 wurde der Freiwillige Landtausch Hitzacker-Grabau,  
Landkreis Lüchow-Dannenberg, nach § 103 a Abs. 1 FlurbG angeordnet. 
 

Dem Freiwilligen Landtausch unterliegen folgende Flurstücke: 
 
Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke 
    
Hitzacker Grabau 1 82/1, 134/1 und 135/1 

 
 
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
freiwilligen Landtausch berechtigen, werden aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei 
Monaten –gerechnet vom ersten Tage der Bekanntmachung dieses Beschlusses– beim 
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung - Regionaldirektion Lüneburg - Amt für 
Landentwicklung - anzumelden. 
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landentwicklung innerhalb einer von diesem 
zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der 
Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. 

Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, 
so kann das Amt für Landentwicklung die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 
gelten lassen. 

 
 gez. Behrends               (S) 
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